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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Juli 2009, ist ab Mitte August erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Gesetz
zur Umsetzung der Föderalismusreform 

im Wohnungswesen, zur Steigerung 
der Fördermöglichkeiten der NRW.BANK

und zur Änderung anderer Gesetze
Vom 8. Dezember 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Umsetzung der Föderalismusreform 

im Wohnungswesen,
zur Steigerung der Fördermöglichkeiten 

der NRW.BANK
und zur Änderung anderer Gesetze
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(Wfa-Auflösungsgesetz)
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Inkrafttreten
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Teil 1
Geltungsbereich, Ziele, Aufgaben

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Wohnraum, der

1.  nach diesem Gesetz gefördert wird,

2.   nach dem Gesetz über die soziale Wohnraumförderung 
(Wohnraumförderungsgesetz – WoFG) vom 13. Sep-
tember 2001 (BGBl. I S. 2376), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 28. März 2009 (BGBl. I S. 634) oder

3.   nach dem Ersten Wohnungsbaugesetz (I. WoBauG) 
oder dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) 
gefördert worden ist oder als gefördert gilt.

Satz 1 Nummer 3 gilt mit Ausnahme der Regelungen des 
Teils 7 nicht für Wohnheime und für nach § 87 a des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes geförderten Wohnraum.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Wohnraum im Sinne des § 2 
des Gesetzes zur Überleitung der sozialen Wohnraum-
förderung auf die Länder (Wohnraumförderung-Überlei-
tungsgesetz – WoFÜG), vom 5. September 2006 (BGBl. I 
S. 2098, 2100).

(3) Teil 8 bleibt unberührt.

§ 2
Ziele, Zielgruppe

(1) Ziele der sozialen Wohnraumförderung sind:

1.   Wohnraum für Haushalte zu schaffen, die sich am 
Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen 
können und auf Unterstützung angewiesen sind,

2.   bestehenden Wohnraum an die Erfordernisse des 
demographischen Wandels anzupassen und energe-
tisch nachzurüsten,

3.   die städtebauliche Funktion von Wohnquartieren zu 
erhalten und zu stärken.

Bei der sozialen Wohnraumförderung und der Sicherung 
der Zweckbestimmungen des geförderten Wohnungsbe-
standes werden insbesondere Familien und andere Haus-
halte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere 
Menschen und Menschen mit Behinderung unterstützt.

(2) Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung sind 
Haushalte, deren nach §§ 14 und 15 anrechenbares 
Gesamteinkommen die Einkommensgrenze nach § 13 
nicht überschreitet. Soweit es zur Erreichung der Ziele 
nach Absatz 1 unter Berücksichtigung der örtlichen 
wohnungswirtschaftlichen Verhältnisse geboten ist, 
kann das für das Wohnungswesen zuständige Ministe-
rium Abweichungen von der Einkommensgrenze zulas-
sen oder von der Einkommensgrenze absehen.

§ 3
Aufgaben, Zuständigkeiten

(1) Zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Gesetz 
und aufgrund dieses Gesetzes bedient sich das Land der 
kreisfreien Städte, Kreise, kreisangehörigen Gemeinden 
und der NRW.BANK, soweit nichts anderes bestimmt 
ist. Die NRW.BANK und die Bewilligungsbehörden 
sowie die zuständigen Stellen haben sich bei der sozialen 
Wohnraumförderung sowie den damit zusammenhän-
genden Aufgaben gegenseitig zu unterstützen. Die Ver-
antwortung der Geschäftsleitung der NRW.BANK nach 
den Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen 
bleibt unberührt. Zuständige Stelle, Bewilligungsbe-
hörde und die NRW.BANK sind berechtigt und gegensei-
tig verpfl ichtet, auf Verlangen ihre Unterlagen zur Ver-
fügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen, soweit dies 
zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(2) Das für das Wohnungswesen zuständige Ministerium 
bestimmt die für die Förderung zuständigen Bewilli-
gungsbehörden und die für die Sicherung der Zweckbe-
stimmungen geförderten Wohnraums zuständigen Stel-
len durch Rechtsverordnung und ist ermächtigt, den 
Bewilligungsbehörden und den zuständigen Stellen 
durch Rechtsverordnung weitere Zuständigkeiten zu 
übertragen.

(3) Gemeinden und Gemeindeverbände nehmen unbe-
schadet des Teils 8 die Aufgaben der Bewilligungsbehör-
den und der zuständigen Stellen nach diesem Gesetz und 
aufgrund dieses Gesetzes als Pfl ichtaufgaben zur Erfül-
lung nach Weisung wahr.

(4) Die Sonderaufsicht über die Bewilligungsbehörden 
und zuständigen Stellen führen die für die allgemeine 
Aufsicht nach § 120 Absätze 1 und 2 der Gemeindeord-
nung und § 57 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 der Kreisord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen zuständigen 
Behörden. Obere Aufsichtsbehörde für die kreisangehö-
rigen Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte ist die 
Bezirksregierung. Oberste Aufsichtsbehörde ist das für 
das Wohnungswesen zuständige Ministerium.

Die Aufsichtsbehörden können Weisungen erteilen, um 
die gesetzmäßige Erfüllung der Aufgaben zu sichern. Zur 
zweckmäßigen Erfüllung dieser Aufgaben dürfen die 
Aufsichtsbehörden

1.   allgemeine Weisungen erteilen, um die gleichmäßige 
Durchführung der Aufgaben zu sichern und

2.   besondere Weisungen erteilen, wenn das Verhalten 
der Bewilligungsbehörde oder der zuständigen Stelle 
zur Erledigung ihrer Aufgaben nicht geeignet 
erscheint, oder wenn es überörtliche Interessen oder 
die Verwirklichung der staatlichen Förderziele gebie-
ten.

(5) Die NRW.BANK unterstützt das für das Wohnungs-
wesen zuständige Ministerium bei der Förderung des 
Wohnungswesens insbesondere durch Aufnahme, 
Gewährung oder Vermittlung von Darlehen, Vergabe von 
Zuschüssen gegen Erstattung aus Haushaltsmitteln oder 
durch Übernahme von Bürgschaften und deren Verwal-
tung. Das für das Wohnungswesen zuständige Ministe-
rium kann der NRW.BANK weitere Aufgaben auf dem 
Gebiet des Wohnungswesens durch Rechtsverordnung 
übertragen. Einzelheiten der Erfüllung ihrer Aufgaben 
und der Zuweisung weiterer Aufgaben werden zwischen 
dem für das Wohnungswesen zuständigen Ministerium 
und der NRW.BANK vertraglich geregelt.

(6) In der Rechtsverordnung nach Absatz 5 kann das für 
das Wohnungswesen zuständige Ministerium der NRW.
BANK die Verwaltung der zur Förderung des Woh-
nungswesens vom Bund oder von Körperschaften, 
Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts 
gewährten Darlehen und Zuschüsse, soweit sie dem 
Land Nordrhein-Westfalen bereitgestellt werden, über-
tragen. Der NRW.BANK kann darin ferner die Verwal-
tung der vom Land in der Vergangenheit für die Förde-
rung der mit dem Wohnungswesen im Zusammenhang 
stehenden Begleit- und Folgemaßnahmen gewährten 
Darlehen übertragen werden.

(7) Die NRW.BANK kann mit Zustimmung des für das 
Wohnungswesen zuständigen Ministeriums Aufgaben für 
fremde Rechnung auf dem Gebiet der sozialen Wohn-
raumförderung wahrnehmen.

§ 4
Beteiligung der Kommunen

(1) Das Land, die Gemeinden und die Gemeindever-
bände wirken bei der sozialen Wohnraumförderung 
zusammen. Die Gemeinden und Gemeindeverbände kön-
nen hierfür eigene Mittel verwenden und dabei dieses 
Gesetz zugrunde legen.

(2) Das Land soll die wohnungspolitischen Belange der 
Gemeinden und der Gemeindeverbände bei der sozialen 
Wohnraumförderung berücksichtigen; dies gilt insbeson-
dere, wenn diese sich mit eigenen Mitteln an der Förde-
rung beteiligen. Sofern die Gemeinden und Gemeinde-
verbände ihre wohnungspolitischen Belange in einem 
Handlungskonzept darlegen und beschließen, soll das 
Land die daraus abgeleiteten Maßnahmen besonders 
berücksichtigen.

(3) Die zuständige Stelle soll Wohnungssuchende, soweit 
sie der Hilfe bedürfen, bei der Beschaffung einer ihren 
wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden Wohnung 
unterstützen. Ein Rechtsanspruch auf die Beschaffung 
einer Wohnung besteht nicht.
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Teil 2
Förderung

§ 5
Fördergrundsätze

(1) Bei der Förderung sind zu berücksichtigen:

1.   die örtlichen und regionalen wohnungswirtschaftli-
chen Verhältnisse,

2.   die besonderen Anforderungen des zu unterstützen-
den Personenkreises,

3.   die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewoh-
nerstrukturen,

4.  die Anforderungen des barrierefreien Bauens,

5.   der sparsame Umgang mit Grund und Boden und 
Ressourcen schonende Bauweisen,

6.   der Beitrag des genossenschaftlichen Wohnens für die 
Entwicklung von eigentumsähnlichen Wohnformen 
und

7.   integrierte Wohnraum- und Stadtentwicklungskon-
zepte.

(2) Die soziale Wohnraumförderung ist eine Dienstleis-
tung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Die 
Förderung wird für einen angemessenen Zeitraum fest-
gelegt und erfolgt in einem offenen, transparenten und 
diskriminierungsfreien Verfahren. Sie muss dem Förder-
zweck angemessen sein.

§ 6
Förderprogramm

(1) Die Landesregierung entscheidet nach Anhörung der 
NRW.BANK auf Vorschlag des für das Wohnungswesen 
zuständigen Ministeriums über die fachlichen und regio-
nalen Schwerpunkte und das Volumen des Wohnraum-
förderungsprogramms sowie die Höhe und Dauer der 
Zinsverbilligung der Förderdarlehen (Eckwerte). Die 
Gewährträgerversammlung der NRW.BANK beschließt 
auf der Grundlage der Entscheidung der Landesregie-
rung über die Eckwerte im Rahmen ihrer Entscheidung 
über die Grundsätze der Geschäfts-, Förder- und Risiko-
politik der NRW.BANK.

(2) Das für das Wohnungswesen zuständige Ministerium 
konkretisiert die Eckwerte in Bezug auf Förderziele und 
Förderbedingungen (Programminhalte).

(3) Das für das Wohnungswesen zuständige Ministerium 
legt die Programminhalte und Fördervoraussetzungen, 
die Auswirkungen auf die Risikosteuerung und das Risi-
komanagement der NRW.BANK haben, im Einverneh-
men mit dem Vorstand der NRW.BANK fest. Die Ge-
währträgerversammlung ist zu unterrichten.

(4) Das für das Wohnungswesen zuständige Ministerium 
weist den Bewilligungsbehörden die Förderkontingente 
zu und bewirtschaftet diese nach Maßgabe der festgeleg-
ten regionalen und fachlichen Schwerpunkte. Abwei-
chungen im Rahmen der Bewirtschaftung sind zulässig, 
soweit die von der Gewährträgerversammlung beschlos-
senen Eckpunkte nicht wesentlich berührt werden. Die 
Voraussetzungen für die Abweichungen und das hierbei 
einzuhaltende Verfahren werden in einer Vereinbarung 
zwischen dem für das Wohnungswesen zuständigen 
Ministerium und der NRW.BANK geregelt.

§ 7
Fördergegenstände, Förderinstrumente

(1) Gegenstände der sozialen Wohnraumförderung sind 
insbesondere der Wohnungsbau einschließlich Erster-
werb, die Modernisierung, der Erwerb bestehenden 
Wohnraums zur Selbstnutzung, Baumaßnahmen zur 
Schaffung von Räumen für wohnungsnahe soziale Infra-
struktur, der Erwerb von Belegungsrechten und die 
Gründung von Wohnungsgenossenschaften.

(2) Die Förderung erfolgt durch:

1.   Gewährung von Fördermitteln, die als Darlehen zu 
Vorzugsbedingungen – auch zur nachstelligen Finan-
zierung – oder als Zuschüsse bereit gestellt werden,

2.   Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonsti-
gen Gewährleistungen sowie

3.  Bereitstellung von verbilligtem Bauland.

(3) Die Fördermittel dienen der Finanzierung von ange-
messenem Wohnraum mit durchschnittlichen Baukosten. 
Die Miete oder das Entgelt für geförderten Wohnraum 
und die Belastung aus der Finanzierung geförderten 
selbst genutzten Wohneigentums soll unter Berücksich-
tigung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und 
dem Sozialgesetzbuch für die Zielgruppe tragbar sein.

(4) Zuschüsse aus Mitteln der NRW.BANK dürfen nur 
gewährt werden, soweit die NRW.BANK Haushaltsmit-
tel vom Land erhält.

§ 8
Wohnraum, Wohnfl äche, Wohnungsbau, Modernisierung

(1) Wohnraum ist umbauter Raum, der tatsächlich und 
rechtlich zur dauernden Wohnnutzung geeignet und vom 
Verfügungsberechtigten dazu bestimmt ist. Wohnraum 
gilt als bezugsfertig, wenn er so weit fertig gestellt ist, 
dass den künftigen Bewohnern zugemutet werden kann, 
ihn zu beziehen.

(2) Die Wohnfl äche einer Wohnung ist die Summe der 
anrechenbaren Grundfl ächen der ausschließlich zur 
Wohnung gehörenden Räume. Das für das Wohnungswe-
sen zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften zur Berechnung der 
Grundfl äche und zur Anrechenbarkeit auf die Wohnfl ä-
che zu erlassen.

(3) Förderfähig ist folgender Wohnraum:

1.  Eigenheime,

2.  Eigentumswohnungen,

3.  Mietwohnungen,

4.  Genossenschaftswohnungen,

5.  sonstiger gegen Entgelt überlassener Wohnraum,

6.  einzelne Wohnräume.

(4) Wohnungsbau ist:

1.   das Schaffen von Wohnraum durch Baumaßnahmen, 
durch die Wohnraum in einem neuen selbstständigen 
Gebäude geschaffen wird (Neubau),

2.   Beseitigung von Schäden an Gebäuden unter wesent-
lichem Bauaufwand, durch die die Gebäude auf 
Dauer wieder zu Wohnzwecken nutzbar gemacht 
werden (Wiederaufbau),

3.   Änderung, Nutzungsänderung oder Erweiterung von 
Gebäuden, durch die unter wesentlichem Bauauf-
wand Wohnraum geschaffen wird (Ausbau), oder

4.   Änderung von Wohnraum unter wesentlichem Bau-
aufwand zur Anpassung an geänderte Wohnbedürf-
nisse (Umbau).

(5) Modernisierung sind bauliche Maßnahmen, die

1.   den Gebrauchswert des Wohnraums oder des Wohn-
gebäudes nachhaltig erhöhen,

2.   die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbes-
sern, oder

3.   nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser 
bewirken.

Instandsetzungen, die durch Baumaßnahmen der Moder-
nisierung verursacht werden, gelten als Modernisierung.

§ 9
Förderempfänger

(1) Die Fördermittel können von natürlichen oder juris-
tischen Personen sowie von Personenvereinigungen be-
antragt werden, sofern sie

1.   Eigentümer oder Erbauberechtigter eines geeigneten 
Baugrundstücks sind oder nachweisen, dass der 
Erwerb eines derartigen Grundstücks oder eines 
Erbaurechts von angemessener Dauer gesichert ist 
oder durch die Gewährung der Fördermittel gesichert 
wird,
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2.   die Gewähr für eine ordnungsgemäße und wirtschaft-
liche Durchführung des Bauvorhabens und für eine 
ordnungsgemäße Verwaltung des Wohnraums bieten,

3.   die erforderliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit (Kreditwürdigkeit) besitzen,

4.   bei der Förderung selbst genutzten Wohneigentums 
die Belastung voraussichtlich auf Dauer tragen kön-
nen und

5.  eine angemessene Eigenleistung erbringen.

Als Eigenleistung können eigene Geldmittel, der Wert 
des nicht durch Fremdmittel fi nanzierten Baugrund-
stücks, Selbsthilfe oder in den Förderbestimmungen 
näher bezeichnete Eigenkapitalersatzmittel berücksich-
tigt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten für den Erwerber 
und die sonstige Förderempfängerin oder den sonstigen 
Förderempfänger sinngemäß.

(2) Empfänger der Förderung ist

1.   beim Wohnungsbau und der Modernisierung dieje-
nige Person, die das Bauvorhaben auf eigene oder 
fremde Rechnung im eigenen Namen durchführt oder 
durch Dritte durchführen lässt (Bauherrin oder Bau-
herr),

2.   beim Ersterwerb oder Erwerb vorhandenen Wohn-
raums zur Selbstnutzung der Erwerber,

3.   beim Erwerb von Belegungsrechten der Eigentümer 
oder der sonstige zur Einräumung von Belegungs-
rechten an dem Wohnraum Berechtigte,

4.   bei der Gründung von Genossenschaften die Genos-
senschaft oder die Inhaberin oder der Inhaber des 
genossenschaftlichen Dauerwohnrechts.

(3) Soweit Fördermittel an einen Bauträger vergeben 
werden, ist die Förderzusage mit der Aufl age zu verse-
hen, dass der Bauträger den geförderten Wohnraum und 
die gewährten Darlehen innerhalb einer bestimmten 
Frist zu angemessenen Bedingungen an den Erwerber 
zur Selbstnutzung übertragen muss.

§ 10
Förderzusage

(1) Gefördert wird auf schriftlichen Antrag durch eine 
Förderzusage der Bewilligungsbehörde, die diese im 
eigenen Namen für Rechnung der NRW.BANK erteilt. 
Die Förderzusage erfolgt durch Verwaltungsakt oder 
öffentlich-rechtlichen Vertrag und bedarf der Schrift-
form. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

(2) Die Bewilligung von Darlehen und Zuschüssen an 
kreisfreie Städte und Kreise bedarf der Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde. Das Gleiche gilt für die Bewilligung 
von Darlehen und Zuschüssen an Unternehmen, an 
denen die in Satz 1 genannten Gebietskörperschaften 
mit mehr als 50 Prozent beteiligt sind.

(3) In der Förderzusage sind Regelungen über Zweckbe-
stimmung, Einsatzart und Höhe der Förderung, Dauer 
der Gewährung sowie Verzinsung und Tilgung der För-
dermittel zu treffen. In die Förderzusage können weitere 
für den jeweiligen Förderzweck erforderliche Bestim-
mungen aufgenommen werden. Soll Wohnraum vom 
Verfügungsberechtigten einer bestimmten Zielgruppe 
überlassen werden, so sind in der Förderzusage entspre-
chende Vorbehalte oder Belegungsrechte als allgemeine 
Belegungsrechte, Benennungsrechte oder Besetzungs-
rechte zu begründen. Diese können an dem geförderten 
oder an anderem Wohnraum begründet werden. Sollen 
Mietbindungen begründet werden, so sind in der Förder-
zusage eine höchstzulässige Miete zu bestimmen und 
Regelungen über deren Änderung während der Dauer 
der Zweckbestimmung zu treffen. Die höchstzulässige 
Miete ist die Miete ohne den Betrag für Betriebskosten.

(4) Bei der Förderung von Mietwohnraum haben die 
Bewilligungsbehörden eine Entscheidung der NRW.
BANK zu den persönlichen Voraussetzungen der Förder-
empfängerin oder des Förderempfängers gemäß § 9 
Absatz 1 Satz 1 Nummern 2, 3 und 5 einzuholen und 
diese einschließlich eventueller Aufl agen ihrer Bewilli-
gungsentscheidung zu Grunde zu legen. Die Entschei-
dung der NRW.BANK erfolgt nach Maßgabe der von der 

Gewährträgerversammlung der NRW.BANK nach § 7 
Absatz 1 Buchstabe i des Gesetzes über die NRW.BANK 
(NRW.BANK G) zu beschließenden Kriterien.

(5) Bei der Förderung selbst genutzten Wohneigentums 
haben die Bewilligungsbehörden im Rahmen ihrer 
Bewilligungsentscheidung auch die Entscheidung über 
die persönlichen Bewilligungsvoraussetzungen des § 9 
Absatz 1 nach Maßgabe der Verwaltungsbestimmungen 
gemäß § 6 Absatz 2 und Absatz 3 dieses Gesetzes zu tref-
fen.

(6) Werden der Bewilligungsbehörde Umstände bekannt, 
aus denen zu schließen ist, dass eine Bauherrin oder ein 
Bauherr, bei deren oder dessen Prüfung die NRW.BANK 
einzuschalten ist, die persönlichen Voraussetzungen 
nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2, 3 oder 5 nicht 
erfüllt, hat sie die NRW.BANK unverzüglich zu unter-
richten.

(7) Der Verfügungsberechtigte und der Inhaber einer 
geförderten Wohnung oder eines geförderten gewerbli-
chen Raumes sind verpfl ichtet, Bediensteten der Bewilli-
gungsbehörde die Besichtigung von Grundstücken, 
Gebäuden, Wohnungen oder Räumen zu gestatten, 
soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung gesetzli-
cher Bewilligungsvoraussetzungen oder der in der För-
derzusage enthaltenen Nebenbestimmungen zu überwa-
chen. Durch diese Bestimmung wird das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Grundgesetz) 
eingeschränkt.

(8) Die sich aus der Förderzusage ergebenden Berechti-
gungen und Verpfl ichtungen der Förderempfängerin 
oder des Förderempfängers gehen auf den jeweiligen 
Rechtsnachfolger über.

(9) Soweit in der Förderzusage nichts Abweichendes 
geregelt ist, beginnen die mit der Förderung verbunde-
nen Zweckbestimmungen mit Bezugsfertigkeit des 
Wohnraums.

§ 11
Durchführung und Absicherung der 

Fördermittelvergabe

(1) Auf Basis der Förderzusage gewährt oder vermittelt 
die NRW.BANK Darlehen oder gibt Zuschüsse aus oder 
übernimmt Bürgschaften. Hierzu schließt sie im eigenen 
Namen die Verträge über die Gewährung von Darlehen, 
Bürgschaften oder Zuschüssen ab. Sie erwirkt nach 
Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen die ding-
liche Sicherung der Darlehen und veranlasst die Auszah-
lung der Darlehen und Zuschüsse. Sie übernimmt die 
Bürgschaften nach Maßgabe der hierfür geltenden 
Bestimmungen. Die NRW.BANK verwaltet die gewähr-
ten Darlehen und Zuschüsse sowie die übernommenen 
Bürgschaften.

(2) Die NRW.BANK kann zur Deckung des Verwal-
tungsaufwandes bei der Gewährung und Verwaltung von 
Darlehen und Zuschüssen sowie der Übernahme von 
Bürgschaften vom Darlehensnehmer oder Zuschussemp-
fänger einmalige und laufende Verwaltungskostenbei-
träge erheben. Die Höhe der Verwaltungskostenbeiträge 
bestimmt auf Vorschlag des Vorstandes der NRW.BANK 
das für das Wohnungswesen zuständige Ministerium.

(3) Das für das Wohnungswesen zuständige Ministerium 
kann die Zuständigkeit für die Bewilligung von Bürg-
schaften zugunsten der NRW.BANK durch Rechtsver-
ordnung einer Landesmittelbehörde für den Bereich des 
Landes übertragen. Die Landesmittelbehörde bewilligt 
Bürgschaften in diesen Fällen im Namen und für Rech-
nung des Landes bis zu einem im Haushaltsgesetz fest-
gelegten Höchstbetrag.

§ 12
Überprüfung von Bewilligungen

(1) Die NRW.BANK kann die Bewilligung von Darlehen 
oder Zuschüssen durch die Bewilligungsbehörden unbe-
schadet der rechtlichen Wirkungen der Förderzusage 
überprüfen. § 3 Absatz 4 bleibt unberührt.

(2) Ergibt die Überprüfung, dass die Voraussetzungen 
für die Rücknahme oder den Widerruf der Förderzusage 
gegeben sind oder die Bewilligungsbehörde erteilte Wei-
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sungen nicht beachtet hat, teilt die NRW.BANK dies der 
Bewilligungsbehörde schriftlich mit. Wird mit der Bewil-
ligungsbehörde innerhalb von drei Monaten seit Zugang 
der Mitteilung keine Einigung erzielt, kann das für das 
Wohnungswesen zuständige Ministerium zur Entschei-
dung angerufen werden.

(3) Wird die Auffassung der NRW.BANK von der Bewil-
ligungsbehörde oder dem für das Wohnungswesen 
zuständigen Ministerium bestätigt, kann die NRW.
BANK von der Bewilligungsbehörde die Freistellung von 
allen Verbindlichkeiten und die Erstattung bereits aus-
gezahlter Darlehen und Zuschüsse verlangen.

(4) Hat die Bewilligungsbehörde vorsätzlich oder fahr-
lässig gegen § 10 Absatz 4 oder Absatz 5 verstoßen, kann 
die NRW.BANK ungeachtet der Entscheidung des für 
das Wohnungswesen zuständigen Ministeriums von der 
Bewilligungsbehörde den Ersatz des ihr daraus entstan-
denen Schadens verlangen. Dies gilt nicht bei leichter 
Fahrlässigkeit.

Teil 3
Wohn- und Förderberechtigung

§ 13
Einkommensgrenze, Haushaltsangehörige

(1) Die für die Wohn- und Förderberechtigung maßgeb-
liche Einkommensgrenze beträgt für einen

1-Personen-Haushalt 17 000 Euro

2-Personen-Haushalt 20 500 Euro

zuzüglich für jede weitere zum Haushalt rechnende Per-
son 4 700 Euro.

Für jedes haushaltsangehörige Kind im Sinne des § 32 
Absätze 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes erhöht 
sich die Einkommensgrenze um weitere 600 Euro.

(2) Haushaltsangehörige sind alle Personen, die in einem 
gemeinsamen Haushalt wohnen. Als haushaltsangehörig 
gelten auch Personen, die alsbald dem Haushalt angehö-
ren werden. Als nicht mehr haushaltsangehörig gelten 
Personen, die alsbald aus dem Haushalt ausscheiden 
werden.

(3) Bei der Förderung und Belegung von Wohnraum für 
besondere Formen gemeinschaftlichen Wohnens können 
von Absatz 2 abweichende Regelungen getroffen werden.

(4) Die Einkommensgrenze nach Absatz 1 verändert sich 
am 1. Januar 2013 und am 1. Januar eines jeden darauf 
folgenden dritten Jahres um den Prozentsatz, um den 
sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Ver-
braucherpreisindex für Deutschland bezogen auf den der 
Veränderung vorausgehenden Monat Oktober gegenüber 
dem Verbraucherindex für Deutschland des der letzten 
Veränderung vorausgehenden Monats Oktober erhöht 
oder verringert hat. Die veränderte Einkommensgrenze 
wird auf volle 10 Euro aufgerundet und durch das für 
das Wohnungswesen zuständige Ministerium bekannt 
gegeben.

§ 14
Einkommen

(1) Maßgebendes Einkommen ist die Summe der Jahres-
einkommen der Haushaltsangehörigen abzüglich der 
anrechnungsfreien Beträge nach § 15 Absatz 3. Maßge-
bend sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Antragstel-
lung.

(2) Jahreseinkommen ist die Summe der positiven Ein-
künfte im Sinne des § 2 Absätze 1 und 2 des Einkom-
mensteuergesetzes jeder haushaltsangehörigen Person. 
Ein Ausgleich mit negativen Einkünften aus anderen 
Einkommensarten und mit negativen Einkünften der 
zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig.

(3) Zum Jahreseinkommen gehören auch:

1.   der steuerfreie Betrag von Versorgungsbezügen (§ 19 
Absatz 2 Einkommensteuergesetz),

2.   Bezüge, die von nicht zum Familienhaushalt rechnen-
den Personen gewährt werden (§ 22 Nummer 1 Satz 2 
Einkommensteuergesetz),

3.   die den Besteuerungsanteil übersteigenden Teile von 
Leibrenten (§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Dop-
pelbuchstaben aa Einkommensteuergesetz) sowie die 
den Ertragsanteil übersteigenden Teile von Leibren-
ten (§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuch-
staben bb Einkommensteuergesetz),

4.   das Arbeitslosengeld 1 (§ 32 b Absatz 1 Nummer 1 
Einkommensteuergesetz),

5.   die ausländischen Einkünfte (§ 32 b Absatz 1 Num-
mern 2 und 3 Einkommensteuergesetz),

6.   der vom Arbeitgeber pauschal besteuerte Arbeitslohn 
(§ 40 a Einkommensteuergesetz),

in den Fällen der Nummern 2 und 4 bis 6 abzüglich einer 
Pauschale von je 200 Euro für Aufwendungen zum 
Erwerb, Erhalt oder zur Sicherung der steuerfreien Ein-
nahmen.

(4) Zum anrechenbaren Jahreseinkommen zählen nicht 
die

1.   Ausbildungsvergütung eines haushaltsangehörigen 
Kindes im Sinne des § 32 Absätze 1 und 3 bis 5 des 
Einkommensteuergesetzes,

2.   Einkünfte einer zu betreuenden Person, die hilfl os im 
Sinne des § 33 b Absatz 6 Satz 3 des Einkommensteu-
ergesetzes ist.

(5) Finanzbehörden und Arbeitgeber haben der zustän-
digen Stelle und Bewilligungsbehörde entsprechend der 
mit dem Antrag abzugebenden Einwilligungserklärung 
des Wohnungssuchenden Auskunft über dessen Einkom-
mensverhältnisse zu erteilen, soweit dies zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes oder der Bestimmungen der Förder-
zusage erforderlich ist und begründete Zweifel an der 
Richtigkeit der Angaben und der hierzu vorgelegten 
Nachweise bestehen. Vor einem Auskunftsersuchen soll 
den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
werden.

§ 15
Einkommensermittlung

(1) Als Jahreseinkommen im Sinne des § 14 ist regelmä-
ßig das Jahreseinkommen des vergangenen Kalenderjah-
res zu Grunde zu legen. Hierzu ist in der Regel vom letz-
ten Einkommensteuerbescheid, Vorauszahlungsbescheid 
oder von der letzten Einkommensteuererklärung auszu-
gehen. Entsprechen die Einkommensverhältnisse nach 
Satz 1 im Zeitpunkt der Antragstellung nicht nur vorü-
bergehend nicht mehr den tatsächlichen oder innerhalb 
von zwölf Monaten zu erwartenden Einkommensverhält-
nissen, so sind die aktuellen Einkommensverhältnisse in 
die Einkommensermittlung einzubeziehen. Hierzu ist 
vom Einkommen der letzten zwölf Monate vor der 
Antragstellung auszugehen. Veränderungen innerhalb 
dieses Zeitraums, die im Antragsmonat voraussichtlich 
weitere elf Monate andauern werden, sind auf ein fi kti-
ves Jahreseinkommen hochzurechnen. Eine in den zwölf 
Monaten ab dem Monat der Antragstellung mit Sicher-
heit zu erwartende Veränderung des Jahreseinkommens 
ist durch Hochrechnung der Einkommensveränderung 
auf ein fi ktives Jahreseinkommen zu erfassen. Einkom-
mensveränderungen, deren Beginn oder Ausmaß nicht 
ermittelt werden kann, bleiben außer Betracht. Einmali-
ges Einkommen, das in einem nach Satz 1 oder 3 und 4 
maßgebenden Zeitraum zufl ießt, ist nicht anzurechnen, 
wenn es einem anderen Zeitraum zuzurechnen ist.

(2) Bei der Ermittlung des Jahreseinkommens wird von 
dem nach Absatz 1 und § 14 ermittelten Betrag steuer-
pfl ichtiger Einkünfte ein pauschaler Abzug in Höhe von 
12 Prozent für die Leistung von Steuern vom Einkom-
men vorgenommen. Für die Leistung von Beiträgen zur 
Krankenversicherung beträgt der pauschale Abzug von 
dem nach Absatz 1 und § 14 ermittelten Betrag 10 Pro-
zent, für die Leistung von Beiträgen zur gesetzlichen 
Rentenversicherung 12 Prozent. Dies gilt auch, wenn 
Leistungen an ähnliche Einrichtungen mit entsprechen-
der Zweckbestimmung geleistet werden. Entsprechendes 
gilt, wenn die Beiträge zu Gunsten einer zum Haushalt 
rechnenden Person geleistet werden, die selbst keinen 
pauschalen Abzug geltend machen kann.
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Der pauschale Abzug für die Entrichtung von Beiträgen 
wird nicht gewährt, wenn eine im Wesentlichen beitrags-
freie Sicherung oder eine andere Sicherung besteht, für 
die Beiträge von einem Dritten geleistet werden.

(3) Bei der Ermittlung des Gesamteinkommens sind fol-
gende Beträge anrechnungsfrei:

1.   665 Euro für jede häuslich pfl egebedürftige Person 
der Pfl egestufe I oder jede schwer behinderte Person 
mit einem Grad der Behinderung von 50 bis unter 80;

2.   1 330 Euro für jede häuslich pfl egebedürftige Person 
der Pfl egestufe II oder jede schwer behinderte Person 
mit einem Grad der Behinderung von 80 bis unter 
100;

3.   2 100 Euro für jede häuslich pfl egebedürftige Person 
der Pfl egestufe I oder II mit einem Grad der Behinde-
rung von unter 80;

4.   4 500 Euro für jede häuslich pfl egebedürftige Person 
der Pfl egestufe III oder jede schwer behinderte Person 
mit einem Grad der Behinderung von 100 sowie für 
jede häuslich pfl egebedürftige Person im Sinne des 
§ 14 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) mit 
einem Grad der Behinderung von wenigstens 80;

5.   4 000 Euro bei Zwei-Personen-Haushalten und jun-
gen Ehepaaren (§ 29 Nummer 7) mit mindestens 
einem Kind;

6.   bis zu 4 000 Euro für Aufwendungen zur Erfüllung 
gesetzlicher Unterhaltsverpfl ichtungen für eine haus-
haltsangehörige Person, die auswärts untergebracht 
ist;

7.   bis zu 8 000 Euro für Aufwendungen zur Erfüllung 
gesetzlicher Unterhaltsverpfl ichtungen für eine nicht 
zum Haushalt rechnende frühere oder dauernd 
getrennt lebende Ehegattin oder Lebenspartnerin oder 
einen nicht zum Haushalt rechnenden früheren oder 
dauernd getrennten Ehegatten oder Lebenspartner;

8.   bis zu 4 000 Euro für Aufwendungen zur Erfüllung 
gesetzlicher Unterhaltsverpfl ichtungen für eine sons-
tige nicht zum Haushalt rechnende Person.

(4) Höhere Unterhaltsleistungen als die in Absatz 3 
Nummern 6 bis 8 aufgeführten sind nur anrechnungsfrei, 
wenn sie in einer Unterhaltsvereinbarung, einem Unter-
haltstitel oder Bescheid festgestellt werden.

Teil 4
Wohnraumnutzung

§ 16
Mietbindung

(1) Soweit in der Förderzusage eine Mietbindung (§ 10 
Absatz 3 Sätze 5 und 6) bestimmt ist, gelten für Miet-
wohnungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummern 1 und 2 
die nachfolgenden Regelungen.

(2) Der Verfügungsberechtigte darf eine Mietwohnung 
nicht gegen eine höhere als die gemäß Förderzusage 
höchstzulässige Miete zum Gebrauch überlassen. Er hat 
die in der Förderzusage enthaltenen Bestimmungen über 
die höchstzulässige Miete und das Bindungsende im 
Mietvertrag anzugeben. Der Verfügungsberechtigte kann 
die Miete nach Maßgabe der allgemeinen mietrechtlichen 
Vorschriften erhöhen, jedoch nicht höher als bis zur 
höchstzulässigen Miete und unter Einhaltung sonstiger 
Bestimmungen der Förderzusage zur Mietbindung. § 19 
Absatz 4 Satz 3 bleibt unberührt.

(3) Der Verfügungsberechtigte darf neben der Miete 
nach Absatz 2 und den Betriebskosten eine einmalige 
oder sonstige Nebenleistung nur nach Maßgabe der För-
derzusage fordern, sich versprechen lassen oder anneh-
men.

(4) Der Mieter kann sich gegenüber dem Verfügungsbe-
rechtigten auf die Bestimmungen in der Förderzusage 
über die höchstzulässige Miete und die sonstigen Bestim-
mungen zur Mietbindung berufen. Hierzu hat ihm der 
Verfügungsberechtigte die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Erteilt der Verfügungsberechtigte die Auskünfte 
nicht oder nur unzureichend, hat dies auf Verlangen des 
Mieters durch die zuständige Stelle zu erfolgen.

(5) Von den Absätzen 2 und 3 abweichende Vereinba-
rungen im Mietvertrag sind nichtig.

§ 17
Belegungsbindung, Gebrauchsüberlassung

(1) Sobald voraussehbar ist, dass eine Wohnung mit 
Belegungsbindung bezugsfertig oder frei wird, hat der 
Verfügungsberechtigte der zuständigen Stelle unverzüg-
lich schriftlich den voraussichtlichen Zeitpunkt der 
Bezugsfertigkeit oder des Freiwerdens von Wohnraum 
mitzuteilen. Binnen zwei Wochen, nachdem er die Woh-
nung einer wohnungssuchenden Person überlassen hat, 
hat der Verfügungsberechtigte der zuständigen Stelle 
deren Namen schriftlich mitzuteilen und den ihm über-
gebenen Wohnberechtigungsschein vorzulegen.

(2) Der Verfügungsberechtigte darf eine Wohnung einer 
wohnungssuchenden Person nur zum Gebrauch überlas-
sen, wenn diese ihm vor der Überlassung einen Wohnbe-
rechtigungsschein gemäß § 18 übergibt, mit dem sie ihre 
Wohnberechtigung nachweist. Ist die Wohnung einem 
bestimmten Personenkreis vorbehalten, so darf der Ver-
fügungsberechtigte sie für die Dauer des Vorbehaltes 
einer wohnberechtigten Person nur zum Gebrauch über-
lassen, wenn sich aus der Bescheinigung außerdem 
ergibt, dass eine haushaltsangehörige Person diesem Per-
sonenkreis angehört.

(3) Besteht ein Besetzungs- oder Benennungsrecht der 
zuständigen Stelle an einer Wohnung, so darf der Verfü-
gungsberechtigte die Wohnung nur einer von der zustän-
digen Stelle benannten oder zugewiesenen wohnungssu-
chenden Person überlassen. Das Besetzungs- oder 
Benennungsrecht übt die zuständige Stelle zu Gunsten 
von Haushalten aus, bei denen die Voraussetzungen für 
einen Wohnberechtigungsschein erfüllt sind; ein Wohn-
berechtigungsschein ist nicht erforderlich. Kennt die 
zuständige Stelle den Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit 
oder des Freiwerdens der Wohnung, so hat sie spätestens 
bis zu diesem Zeitpunkt ihr Besetzungs- oder Benen-
nungsrecht auszuüben oder für den Einzelfall auf die 
Ausübung zu verzichten.

(4) Ist die Inhaberin oder der Inhaber des Wohnberech-
tigungsscheins aus einer Wohnung ausgezogen, so darf 
der Verfügungsberechtigte die Wohnung dessen Haus-
haltsangehörigen nur nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 
zum Gebrauch überlassen. Eine neue Gebrauchsüberlas-
sung im Sinne der Absätze 2 und 3 liegt nicht vor, wenn 
die Wohnung weiterhin von der Ehegattin oder vom Ehe-
gatten, der Lebenspartnerin oder dem Lebenspartner 
einer eingetragenen Lebensgemeinschaft oder der Part-
nerin oder dem Partner einer sonstigen auf Dauer ange-
legten Lebensgemeinschaft bewohnt wird. Personen, die 
nach dem Tod der Inhaberin oder des Inhabers des 
Wohnberechtigungsscheins nach § 563 Absätze 1 bis 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in das Mietverhältnis ein-
getreten sind, dürfen die Wohnung auch ohne Übergabe 
eines Wohnberechtigungsscheins weiter bewohnen. Die 
Sätze 1 bis 3 sind entsprechend anwendbar auf den 
Haushalt des Verfügungsberechtigten.

(5) Wurde die Wohnung entgegen den Absätzen 2 oder 3 
überlassen oder ist das weitere Belassen unrechtmäßig 
geworden, so hat der Verfügungsberechtigte auf Verlan-
gen der zuständigen Stelle das Nutzungsverhältnis durch 
Kündigung zu beenden und die Wohnung einer woh-
nungssuchenden Person nach Absatz 2 oder 3 zu über-
lassen. Kann der Verfügungsberechtigte die Beendigung 
des Nutzungsverhältnisses durch Kündigung nicht als-
bald erreichen, so kann die zuständige Stelle von der 
Wohnungsinhaberin oder vom Wohnungsinhaber die 
Räumung der Wohnung verlangen.

(6) Der Verfügungsberechtigte darf eine eigene Woh-
nung nur mit Genehmigung der zuständigen Stelle 
bewohnen. Die Selbstnutzungsgenehmigung ist dem Ver-
fügungsberechtigten zu erteilen, wenn die Voraussetzun-
gen für die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins 
erfüllt sind. Dem Verfügungsberechtigten ist zur Bestim-
mung der maßgeblichen Wohnungsgröße ein zusätzlicher 
Raum zuzubilligen. Hat der Verfügungsberechtigte min-
destens vier geförderte Mietwohnungen geschaffen, so ist 
die Selbstnutzungsgenehmigung auch zu erteilen, wenn 
das Gesamteinkommen die maßgebliche Einkommens-
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grenze übersteigt. Eine Selbstnutzungsgenehmigung ist 
nicht erforderlich, wenn die Bauherrin oder der Bauherr 
oder die Erwerberin oder der Erwerber eine für sie oder 
ihn als Wohnung im Eigenheim oder als Eigentumswoh-
nung geförderte Wohnung benutzen möchte.

§ 18
Wohnberechtigungsschein

(1) Der Wohnberechtigungsschein wird der wohnungs-
suchenden Person auf Antrag von der zuständigen Stelle 
für die Dauer eines Jahres erteilt. Wohnberechtigt sind 
Wohnungssuchende, die sich nicht nur vorübergehend 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes aufhalten und in 
der Lage sind, für sich und ihre Haushaltsangehörigen 
auf längere Dauer einen Wohnsitz als Mittelpunkt der 
Lebensbeziehungen zu begründen. Nach dem Ergebnis 
der Einkommensprüfung (§§ 14 und 15) muss die maßge-
bende Einkommensgrenze eingehalten werden. Wird der 
Antrag aus Gründen, die die wohnungssuchende Person 
nicht zu vertreten hat, erst nach dem Bezug der Woh-
nung gestellt, so sind abweichend von § 14 Absatz 1 
Satz 2 die Verhältnisse im Zeitpunkt des Bezuges der 
Wohnung zu Grunde zu legen. Der Wohnberechtigungs-
schein ist zu versagen, wenn die Erteilung offensichtlich 
nicht gerechtfertigt wäre.

(2) Im Wohnberechtigungsschein ist die für die wohnbe-
rechtigte Person angemessene Wohnungsgröße nach der 
Raumzahl oder der Wohnfl äche anzugeben. Die Woh-
nungsgröße ist in der Regel angemessen, wenn sie es 
ermöglicht, dass auf jedes Haushaltsmitglied ein Wohn-
raum ausreichender Größe entfällt. Darüber hinaus sind 
auch besondere persönliche und berufl iche Bedürfnisse 
der wohnberechtigten Person und ihrer Haushaltsange-
hörigen sowie ein nach der Lebenserfahrung in absehba-
rer Zeit zu erwartender zusätzlicher Raumbedarf zu 
berücksichtigen. Der Wohnberechtigungsschein ist auch 
zulässig, wenn im Einzelfall die Wohnfl äche die ange-
messene Wohnungsgröße nur geringfügig überschreitet. 
Gehört die wohnungssuchende oder eine haushaltsange-
hörige Person einem bestimmten von der Förderung 
begünstigten Personenkreis an, so ist die Angabe der 
Zugehörigkeit zu diesem Personenkreis in den Wohnbe-
rechtigungsschein aufzunehmen.

(3) Der Wohnberechtigungsschein kann erteilt werden, 
wenn die Versagung eine besondere Härte bedeuten 
würde. Dasselbe gilt, wenn die wohnungssuchende Per-
son durch den Bezug des gewünschten Wohnraums ande-
ren geförderten Wohnraum freimacht,

1.   dessen Miete, bezogen auf den Quadratmeter Wohn-
fl äche, niedriger ist,

2.   dessen Größe derjenigen der Tauschwohnung ent-
spricht oder

3.   dessen Größe die für ihn maßgebliche Wohnungs-
größe übersteigt oder ihr entspricht.

§ 19
Freistellung von Belegungsbindungen

(1) Die Freistellung kann bestimmten Wohnraum, 
Wohnraum bestimmter Art, Wohnraum in bestimmten 
Gebieten oder Wohnraum in besonderen Teilen eines 
Gemeindegebiets betreffen.

(2) Die zuständige Stelle hat den Verfügungsberechtig-
ten aus überwiegendem öffentlichen Interesse von Bele-
gungsbindungen freizustellen, wenn die Wohnung in 
einem Teil des Gemeindegebiets liegt, der durch soziale 
Missstände benachteiligt ist oder einen besonderen Ent-
wicklungsbedarf (§ 171 e Absatz 2 des Baugesetzbuchs – 
BauGB) aufweist.

(3) Die zuständige Stelle kann den Verfügungsberechtig-
ten auf Antrag von Belegungsbindungen freistellen, wenn

1.   an der Freistellung ein sonstiges überwiegendes 
öffentliches Interesse besteht,

2.   die Freistellung der Schaffung oder dem Erhalt sozial 
stabiler Bewohnerstrukturen dient,

3.   die Freistellung dem überwiegenden berechtigten 
Interesse des Verfügungsberechtigten oder eines Drit-
ten entspricht oder

4.   nach den örtlichen wohnungswirtschaftlichen Ver-
hältnissen ein überwiegendes öffentliches Interesse 
an den Bindungen nicht mehr besteht.

(4) Die Freistellung kann mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden (§ 36 Verwaltungsverfahrensgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen). In den Fällen des Absat-
zes 3 Nummer 3 ist ein Förderausgleich angemessener 
Art und Weise erforderlich, wenn das anrechenbare 
Gesamteinkommen der wohnungssuchenden Person die 
für sie maßgebende Einkommensgrenze nicht nur unwe-
sentlich übersteigt. Wird der Förderausgleich als lau-
fende Leistung erhoben, so kann der Verfügungsberech-
tigte sie ohne Verstoß gegen Mietbindungen gegenüber 
der von der Freistellung begünstigten Person geltend 
machen. Die zuständige Stelle setzt den Förderausgleich 
zugunsten der NRW.BANK als Gläubigerin der Forde-
rung fest.

§ 20
Übertragung von Miet- und Belegungsbindungen

(1) Die zuständige Stelle kann in den Fällen des § 19 
Absatz 3 Nummern 1, 2 und 4 mit dem Verfügungsbe-
rechtigten die Übertragung von Miet- und Belegungsbin-
dungen geförderten Wohnraums auf Ersatzwohnraum 
des Verfügungsberechtigten vereinbaren, wenn

1.   der geförderte Wohnraum und der Ersatzwohnraum 
unter Berücksichtigung des Förderzwecks gleichwer-
tig sind und

2.   sichergestellt ist, dass der geförderte Wohnraum und 
der Ersatzwohnraum zum Zeitpunkt des Übergangs 
bezugsfertig oder frei sind.

Mit dem Zeitpunkt des Übergangs gilt der Ersatzwohn-
raum als gefördert im Sinne des § 1; auf ihn sind die 
Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden.

(2) Sind gewährte Fördermittel durch dingliche Rechte 
am Grundstück der geförderten Wohnungen gesichert, 
können die zuständige Stelle, der Verfügungsberechtigte 
und der Darlehensgeber vereinbaren, dass die dinglichen 
Rechte aufgehoben und am Grundstück des Ersatzwohn-
raums neu bestellt werden.

§ 21
Instandhaltungspfl icht, Nutzungsänderungen

(1) Sind am Wohnraum Arbeiten unterblieben oder un-
zureichend ausgeführt worden, die zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung des zu Wohnzwecken geeigneten Zu-
standes notwendig gewesen wären, so hat der Verfü-
gungsberechtigte diese Arbeiten auf Anordnung der zu-
ständigen Stelle nachzuholen. Die Anordnung setzt 
voraus, dass der Gebrauch zu Wohnzwecken erheblich 
beeinträchtigt ist oder die Gefahr einer erheblichen Be-
einträchtigung besteht und ihre Vornahme wirtschaftlich 
vertretbar und zumutbar ist.

(2) Der Verfügungsberechtigte darf Wohnraum nur mit 
Genehmigung der zuständigen Stelle länger als drei 
Monate leer stehen lassen. Die Genehmigung ist nicht 
erforderlich, wenn die zuständige Stelle bescheinigt, 
dass eine Vermietung objektiv nicht möglich ist oder der 
Verfügungsberechtigte die Unvermietbarkeit nicht zu 
vertreten hat. Die Genehmigung erfordert regelmäßig 
einen Förderausgleich angemessener Art und Weise. 
Beruht ein ungenehmigter Leerstand auf einem Handeln, 
Dulden oder Unterlassen des Verfügungsberechtigten, so 
hat er den Wohnraum auf Verlangen der zuständigen 
Stelle einer wohnungssuchenden Person gemäß § 17 zum 
Gebrauch zu überlassen.

(3) Der Wohnraum darf ohne Genehmigung der zustän-
digen Stelle nicht anderen als Wohnzwecken zugeführt 
oder durch bauliche Maßnahmen derart verändert wer-
den, dass er für Wohnzwecke nicht mehr geeignet ist. Die 
Genehmigung kann erteilt werden, wenn ein überwie-
gendes öffentliches Interesse oder ein überwiegendes 
berechtigtes Interesse des Verfügungsberechtigten oder 
eines Dritten an der anderen Verwendung oder bauli-
chen Veränderung des Wohnraums besteht und die ange-
messene Unterbringung der bisherigen Wohnrauminha-
ber sichergestellt ist. Im Falle eines überwiegenden 
berechtigten Interesses des Verfügungsberechtigten oder 
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eines Dritten erfordert die Genehmigung regelmäßig 
einen Förderausgleich angemessener Art und Weise. Wer 
den Vorschriften dieses Absatzes oder des Absatzes 1 
zuwiderhandelt, hat auf Verlangen der zuständigen 
Stelle die Eignung des Wohnraums für Wohnzwecke auf 
seine Kosten wiederherzustellen und den Wohnraum auf 
Verlangen der zuständigen Stelle einer wohnungssu-
chenden Person gemäß § 17 zum Gebrauch zu überlas-
sen.

(4) Werden die Zubehörräume einer geförderten Woh-
nung mit oder ohne wesentlichen Bauaufwand ohne 
Genehmigung der Bewilligungsbehörde zu Wohnraum 
ausgebaut, so gilt er als gefördert im Sinne des § 1.

(5) Werden geförderte Wohnungen aus- oder umgebaut, 
so gilt der neugeschaffene Wohnraum als gefördert im 
Sinne des § 1; dies gilt nicht, wenn vor dem Umbau die 
für die Wohnung als Darlehen bewilligten Mittel zurück-
gezahlt wurden. Ist der Aus- oder Umbau gefördert wor-
den, so gilt nur die mit der neuen Förderung verbundene 
Zweckbestimmung. Die bisherige Zweckbestimmung 
entfällt im Zeitpunkt der erneuten Förderung.

(6) Der bisherige Verfügungsberechtigte hat der zustän-
digen Stelle die Veräußerung von Wohnraum sowie eine 
von ihm eingeleitete Begründung von Wohnungseigen-
tum unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Für den neuen 
Verfügungsberechtigten besteht dieselbe Mitteilungs-
pfl icht bezüglich des Erwerbs von Wohnraum oder einer 
von ihm eingeleiteten Begründung von Wohnungseigen-
tum. Die zuständige Stelle hat aufgrund der Mitteilun-
gen nach Satz 1 oder 2 den Erwerber und den Mieter 
über die sich aus dem Erwerb oder der Umwandlung 
ergebenden Rechtsfolgen zu unterrichten.

(7) Der Vermieter, der Wohnraum erworben hat, an dem 
nach der Überlassung an einen Mieter Wohnungseigen-
tum begründet worden ist, darf sich dem Mieter gegen-
über auf berechtigte Interessen an der Beendigung des 
Mietverhältnisses im Sinne des § 573 Absatz 2 Nummer 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht berufen, solange der 
Wohnraum Zweckbestimmungen unterliegt. Im Übrigen 
bleibt § 577 a Absätze 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs unberührt, soweit in dieser Bestimmung auf § 573 
Absatz 2 Nummer 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ver-
wiesen wird.

Teil 5
Beendigung der Zweckbindung

§ 22
Endtermin der Zweckbindung

(1) Für den nach dem Wohnraumförderungsgesetz oder 
diesem Gesetz durch Darlehen geförderten Wohnraum 
endet die Zweckbindung planmäßig mit Ablauf der in 
der Förderzusage bestimmten Frist.

Bei öffentlich gefördertem Wohnraum im Sinne des 
Wohnungsbindungsgesetzes (WoBindG) endet die 
Zweckbindung mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Darlehen planmäßig vollständig zurückgezahlt wor-
den sind. In allen anderen Fällen endet die Zweckbin-
dung mit dem Wegfall der Subvention oder mit der im 
Bewilligungsbescheid bestimmten Frist.

Sind die Fördermittel für mehrere Wohnungen eines 
Gebäudes oder einheitlich für Wohnungen mehrerer 
Gebäude bewilligt worden, so endet die Zweckbindung 
nur, wenn die für sämtliche Wohnungen eines Gebäudes 
bewilligten Mittel zurückgezahlt werden. Der Anteil der 
auf ein einzelnes Gebäude entfallenden Fördermittel 
errechnet sich nach dem Verhältnis der Wohnfl äche der 
Wohnungen des Gebäudes zur Wohnfl äche der Wohnun-
gen aller Gebäude. Der auf eine einzelne Wohnung ent-
fallende Anteil der Fördermittel wird nach dem Verhält-
nis der Wohnfl äche der einzelnen Wohnung zu den 
übrigen Wohnungen desselben Gebäudes ermittelt. Die 
Sätze 5 und 6 gelten nur, wenn nicht der Förderung ein 
anderer Berechnungsmaßstab zu Grunde gelegen hat. Sie 
gelten nicht für durch Ausbau in einem Gebäude oder in 
einer Wirtschaftseinheit geschaffene Wohnungen, für die 
öffentliche Mittel ab dem 29. August 1990 bewilligt wor-
den sind.

(2) Werden die für eine Wohnung bewilligten Mittel 
ohne rechtliche Verpfl ichtung vorzeitig vollständig zu-
rückgezahlt, so unterliegt die Wohnung der bisherigen 
Zweckbindung noch bis zum Ablauf des zehnten Kalen-
derjahres nach dem Jahr der Rückzahlung (Nachwir-
kungsfrist), längstens jedoch bis zum Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Fördermittel nach Maßgabe der 
Tilgungsbedingungen vollständig zurückgezahlt wären. 
Sind die Fördermittel für mehrere Wohnungen eines Ge-
bäudes oder einheitlich für Wohnungen mehrerer Ge-
bäude bewilligt worden und werden die Mittel anteilig 
für einzelne Wohnungen zurückgezahlt, so wird in den 
Fällen des Satzes 1 sowie der Absätze 3 und 4 für die be-
treffenden Wohnungen die jeweilige Nachwirkungsfrist 
in Lauf gesetzt.

(3) Sind für ein vom Eigentümer oder seinen Angehöri-
gen als Berechtigte im Sinne dieses Gesetzes eigenge-
nutztes Eigenheim, eine Eigensiedlung oder eine Eigen-
tumswohnung die Fördermittel ohne rechtliche 
Verpfl ichtung vorzeitig vollständig zurückgezahlt wor-
den, so gilt die Zweckbindung der Wohnung nur noch 
bis zum Zeitpunkt der Rückzahlung. Dasselbe gilt für 
entsprechende Wohnungen, die durch Umwandlung oder 
Umnutzung von Mietwohnraum entstanden sind. Liegt 
die berechtigte Eigen- oder Selbstnutzung erst nach dem 
Zeitpunkt der Mittelrückzahlung vor, so enden die Bin-
dungen mit Beginn der Eigen- oder Selbstnutzung.

(4) Werden wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen 
der Förderzusage, des Bewilligungsbescheids oder des 
Darlehensvertrages die Darlehen gekündigt oder 
Zuschüsse zurückgefordert und die Mittel vorzeitig voll-
ständig zurückgezahlt, so bleibt die Zweckbindung bis 
zu dem in der Förderzusage oder nach Maßgabe der Til-
gungsbedingungen bestimmten Bindungsende bestehen, 
längstens jedoch zwei Jahre über die Nachwirkungsfrist 
nach Absatz 2 hinaus.

(5) Die zuständige Stelle kann im Einvernehmen mit der 
betroffenen Gemeinde durch Satzung für ihren örtlichen 
Zuständigkeitsbereich insgesamt oder innerhalb von 
Gemeindegebieten Bereiche festlegen, in denen nach den 
örtlichen wohnungswirtschaftlichen Verhältnissen ein 
öffentliches Interesse an der Zweckbindung nicht mehr 
besteht, und die Nachwirkungsfrist nach Absatz 2 auf 
höchstens drei Jahre verkürzen. Absatz 4 gilt entspre-
chend. Die Satzung ist auf höchstens fünf Jahre zu 
befristen.

§ 23
Zwangsversteigerung

(1) Bei einer Zwangsversteigerung gilt die Zweckbin-
dung bis zu dem im Bewilligungsbescheid oder dem in 
der Förderzusage bestimmten Ende, längstens bis zum 
Ablauf des dritten Kalenderjahres nach dem Kalender-
jahr fort, in dem der Zuschlag erteilt worden ist, sofern 
die aufgrund der Förderung begründeten Grundpfand-
rechte mit dem Zuschlag erlöschen. Sind die wegen der 
Förderung begründeten Grundpfandrechte mit dem 
Zuschlag nicht erloschen, so gilt die Zweckbindung bis 
zu dem sich aus § 22 ergebenden Zeitpunkt fort.

(2) Abweichend von Absatz 1 besteht die Zweckbindung 
bei eigengenutztem oder zur Eigennutzung bestimmtem 
Wohneigentum nur bis zum Zuschlag fort, sofern die 
wegen der Förderung begründeten Grundpfandrechte 
mit dem Zuschlag erlöschen.

(3) Wird ein Eigenheim oder eine selbst genutzte oder 
zur Selbstnutzung bestimmte Eigentumswohnung im 
Einvernehmen mit dem Darlehensgeber zur Abwendung 
einer Zwangsversteigerung veräußert und erteilt die dar-
lehensverwaltende Stelle eine Löschungsbewilligung 
oder werden die gewährten Fördermittel vom Erwerber 
vollständig zurückgezahlt, so tritt das Bindungsende im 
Zeitpunkt der Löschung oder der Mittelrückzahlung ein. 
Dies gilt unabhängig davon, ob zuvor wegen Verstoßes 
gegen die Bestimmungen des Bewilligungsbescheides 
oder der Förderzusage eine Nachwirkungsfrist aufgrund 
einer Kündigung der Darlehen oder Rückforderung von 
Zuschüssen bestand. Besteht die Zweckbindung nach der 
Zwangsversteigerung oder freihändigen Veräußerung 
fort, so wird sie bei einer erneuten Förderung durch die 
neue Zweckbindung ersetzt.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 37 vom 16. Dezember 2009780

§ 24
Bestätigung

(1) Die zuständige Stelle hat dem Verfügungsberechtig-
ten und bei berechtigtem Interesse auch Dritten schrift-
lich zu bestätigen, von welchem Zeitpunkt an die wegen 
der Gewährung von Fördermitteln begründeten Zweck-
bestimmungen entfallen.

(2) Die Bestätigung ist auch für die Anwendung der 
Rechtsvorschriften außerhalb dieses Gesetzes in tatsäch-
licher und rechtlicher Hinsicht verbindlich.

Teil 6
Sicherung der Zweckbestimmungen

§ 25
Erfassung

(1) Die zuständige Stelle hat über geförderten Wohn-
raum, seine Nutzung, die jeweiligen Verfügungsberech-
tigten und Mieter sowie über die Belegungsrechte und 
die höchstzulässigen Mieten Daten zu erheben, zu verar-
beiten und zu nutzen, soweit dies zur Sicherung der 
Zweckbestimmungen des Wohnraums erforderlich ist. 
Satz 1 gilt nicht für modernisierten Wohnraum.

(2) Im Zusammenhang mit der Erfassung und Kontrolle 
des Wohnraums ist der Verfügungsberechtigte verpfl ich-
tet, der zuständigen Stelle auf Verlangen Einsicht in 
seine Unterlagen zu gewähren. Verfügungsberechtigte 
und Inhaber der Wohnung haben der zuständigen Stelle 
Auskunft zu erteilen und ihr die Besichtigung von 
Grundstücken, Gebäuden, des Wohnraums oder Räumen 
zu gestatten, soweit dies zur Sicherung der Zweckbe-
stimmungen des Wohnraums erforderlich ist. Insoweit 
wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Grundgesetz) eingeschränkt.

(3) Für die Erfassung und Kontrolle von Wohnraum, der 
mit Mitteln des Landes gefördert wurde und einer 
Zweckbindung unterliegt, erhalten die zuständigen Stel-
len von der NRW.BANK einen angemessenen Verwal-
tungskostenbeitrag.

§ 26
Geldleistungen

(1) Für die Zeit, während derer schuldhaft gegen die 
Vorschriften des § 16 Absätze 2, 3 oder 4, § 17 Absätze 1, 
2, 3 oder 5, 6, § 21 Absätze 1, 2, 3 oder 6, 7, § 25 Absatz 2 
dieses Gesetzes oder der §§ 8 a, 8 b oder 9 WoBindG ver-
stoßen wird, kann die zuständige Stelle durch Verwal-
tungsakt von dem Verfügungsberechtigten Geldleistun-
gen bis zu 5 Euro je Quadratmeter Wohnfl äche des 
Wohnraums monatlich erheben, auf die sich der Verstoß 
bezieht. Für die Bemessung der Geldleistungen sind aus-
schließlich der Wohnwert des Wohnraums und die 
Schwere des Verstoßes maßgebend. Rechtsmittel gegen 
die Erhebung von Geldleistungen besitzen keine auf-
schiebende Wirkung im Sinne des § 80 Absatz 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung.

(2) Weitergehende vertragliche Verpfl ichtungen der in 
diesem Gesetz bestimmten Art, die im Zusammenhang 
mit der Gewährung öffentlicher Mittel vertraglich 
begründet worden sind, bleiben wirksam, soweit sie über 
die Verpfl ichtungen aus diesem Gesetz hinausgehen und 
keine Geldleistungen nach Absatz 1 entrichtet worden 
sind; andersartige Verpfl ichtungen bleiben unberührt.

(3) Die zuständige Stelle hat die nach Absatz 1 eingezo-
genen Geldleistungen jeweils vierteljährlich zum Quar-
talsende an die NRW.BANK abzuführen.

§ 27
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

 1.   für die Überlassung von Wohnraum ein höheres Ent-
gelt fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 
als nach § 16 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 oder den 
§§ 8 a, 8 b oder 9 WoBindG zulässig ist,

 2.   entgegen §§ 16 Absatz 4, 17 Absatz 1 Satz 1 oder 2 
oder 21 Absatz 6 Satz 1 oder 2 seiner Mitteilungs- 
oder Auskunftspfl icht nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,

 3.   Wohnraum entgegen § 17 Absatz 2, Absatz 3 Satz 1 
oder Absatz 5 Satz 1 zum Gebrauch überlässt oder 
belässt,

 4.   entgegen § 17 Absatz 6 Satz 1 Wohnraum selbst 
nutzt,

 5.   seiner Instandsetzungspfl icht nach § 21 Absatz 1 
nicht nachkommt,

 6.  Wohnraum entgegen § 21 Absatz 2 leer stehen lässt,

 7.   entgegen § 21 Absatz 3 Wohnraum anderen als 
Wohnzwecken zuführt oder entsprechend baulich 
ändert oder trotz Aufforderung die Eignung des 
Wohnraums für Wohnzwecke nicht wiederherstellt 
oder ihn nicht gemäß § 17 Absatz 2 oder 3 zum Ge-
brauch überlässt,

 8.   entgegen § 21 Absatz 7 ein Mietverhältnis unzulässig 
kündigt,

 9.   entgegen § 25 Absatz 2 Satz 1 oder 2 der zuständi-
gen Stelle Einsicht in seine Unterlagen nicht ge-
währt oder die Besichtigung verwehrt,

10.   entgegen § 40 Absatz 2 seiner Instandsetzungspfl icht 
nicht nachkommt,

11.   entgegen § 40 Absatz 3 Arbeiten nicht oder nur un-
zureichend ausführt, die zur Erhaltung oder Wieder-
herstellung des für den Gebrauch zu Wohnzwecken 
geeigneten Zustandes notwendig gewesen wären,

12.   entgegen § 41 Absatz 1 die Mindestanforderungen 
nicht erfüllt,

13.   entgegen § 42 Absatz 3 Wohngebäude, Wohnungen 
oder Wohnräume überlässt oder

14.   entgegen § 43 Absatz 1 eine Auskunft nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig erteilt, Unterlagen 
nicht oder nicht vollständig vorlegt oder nicht zur 
Verfügung stellt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nummern 2, 9 und 14 mit einem Bußgeld bis zu 
3 000 Euro je Wohnung, in den Fällen der Nummern 3, 4 
und 8 mit einem Bußgeld bis zu 15 000 Euro, in den Fäl-
len der Nummern 11, 12 und 13 mit einem Bußgeld bis 
zu 25 000 Euro und in den Fällen der Nummern 1, 5, 6, 7 
und 10 mit einem Bußgeld bis zu 50 000 Euro geahndet 
werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist in den 
Fällen des Absatzes 1 Nummern 1 bis 9 die zuständige 
Stelle, in den Fällen der Nummern 10 bis 14 die 
Gemeinde.

§ 28
Gleichstellungen

(1) Die Vorschriften der Teile 4 bis 6 gelten sinngemäß 
für die Inhaberin oder den Inhaber oder Verfügungsbe-
rechtigten einer Wohnung, wenn sie mit mehr als der 
Hälfte der Wohnfl äche zum selbstständigen Gebrauch 
untervermietet wird. § 17 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 
sowie §§ 19, 20 und 21 Absatz 2 sind nicht anwendbar.

(2) Die für Mietwohnungen geltenden Vorschriften gel-
ten entsprechend für Genossenschaftswohnungen und 
sonstigen Wohnraum. Die für Mietwohnungen geltenden 
Vorschriften gelten entsprechend für einzelne Wohn-
räume.

§ 29
Defi nitionen

Bei Anwendung dieses Gesetzes gelten folgende Defi niti-
onen:

1.   Ein Eigenheim ist ein im Eigentum einer natürlichen 
Person stehendes Grundstück mit einem Wohnge-
bäude, das nicht mehr als zwei Wohnungen enthält, 
von denen eine Wohnung zum Bewohnen durch den 
Eigentümer oder seine Angehörigen bestimmt ist. 
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Angehörige im Sinne von Satz 1 sind die Ehegattin 
oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der 
Lebenspartner und die Partnerin oder der Partner 
einer sonstigen auf Dauer angelegten Lebensgemein-
schaft sowie deren Verwandte in gerader Linie und 
zweiten Grades in der Seitenlinie, Verschwägerte in 
gerader Linie und zweiten Grades in der Seitenlinie, 
Pfl egekinder ohne Rücksicht auf ihr Alter und Pfl ege-
eltern.

2.   Eine Eigentumswohnung ist eine Wohnung, an der 
Wohnungseigentum nach den Vorschriften des Woh-
nungseigentumsgesetzes begründet ist.

3.   Ersterwerb ist der erstmalige Erwerb von selbstge-
nutztem Wohnraum innerhalb von drei Jahren nach 
Fertigstellung.

4.   Mietwohnraum ist Wohnraum, der den Bewohnern 
aufgrund eines Mietverhältnisses oder sonstigen ähn-
lichen Nutzungsverhältnisses zum Gebrauch überlas-
sen wird.

5.   Genossenschaftswohnraum ist Wohnraum, der den 
Bewohnern aufgrund eines genossenschaftlichen Nut-
zungsverhältnisses zum Gebrauch überlassen wird.

6.   Ein allgemeines Belegungsrecht ist das Recht der zu-
ständigen Stelle, von dem durch die Förderung be-
rechtigten und verpfl ichteten Eigentümer oder sonsti-
gen Verfügungsberechtigten zu fordern, bestimmten 
belegungsgebundenen Wohnraum einer wohnungssu-
chenden Person zu überlassen, deren Wohnberechti-
gung sich aus einem Wohnberechtigungsschein nach 
§ 18 ergibt.

  Ein Benennungsrecht ist das Recht der zuständigen 
Stelle, dem Verfügungsberechtigten für die Vermie-
tung einer bestimmten belegungsgebundenen Woh-
nung mindestens drei Wohnungssuchende zur Aus-
wahl zu benennen.

  Ein Besetzungsrecht ist das Recht der zuständigen 
Stelle, eine wohnungssuchende Person zu bestimmen, 
der der Verfügungsberechtigte eine bestimmte bele-
gungsgebundene Wohnung zu überlassen hat.

7.   Junge Ehepaare sind Verheiratete bis zum Ablauf des 
fünften Kalenderjahres nach dem Jahr der Eheschlie-
ßung, bei denen keiner der Ehegatten das 40. Lebens-
jahr vollendet hat. Als ältere Menschen sind dieje-
nigen zu berücksichtigen, die das 60. Lebensjahr 
vollendet haben.

8.   Verfügungsberechtigter ist, wer aufgrund eines bür-
gerlichen dinglichen Rechts zum Besitz der Wohnung 
berechtigt ist. Dem Verfügungsberechtigten steht ein 
von ihm Beauftragter sowie der Vermieter gleich. 
Dem Vermieter einer geförderten Wohnung steht der-
jenige gleich, der die Wohnung einer wohnungssu-
chenden Person aufgrund eines anderen Schuldver-
hältnisses, insbesondere eines genossenschaftlichen 
Nutzungsverhältnisses, zum Gebrauch überlässt. Dem 
Mieter einer geförderten Wohnung steht gleich, wer 
die Wohnung aufgrund eines anderen Schuldverhält-
nisses, insbesondere eines genossenschaftlichen Nut-
zungsverhältnisses, bewohnt.

Teil 7
Verzinsung

§ 30
Grundsatz der Verzinsung

(1) Die Verzinsung von Wohnraumförderdarlehen aus 
Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohnraum 
im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 richtet sich 
nach den vertraglichen Regelungen unter Berücksichti-
gung des § 37.

(2) Die Verzinsung von Wohnraumförderdarlehen aus 
Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen für Wohnraum 
im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 richtet sich 
nach den vertraglichen Regelungen mit der Einschrän-
kung nach §§ 37 und 39.

(3) Die Verzinsung von Wohnungsbauförderungsdarle-
hen für Wohnraum im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen 

oder aus öffentlichen Mitteln der Gemeinden und 
Gemeindeverbände richtet sich nach den vertraglichen 
Regelungen und §§ 31 bis 38. Ausgenommen hiervon 
sind:

1.   Darlehen gemäß der Richtlinie zur Förderung der 
Modernisierung von Wohnungen (ModR),

2.   Darlehen im Rahmen der Kombinationsförderung bei 
Miet- und Genossenschaftswohnungen gemäß Num-
mer 2.4 Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) 
der Jahre 1994 bis 2002,

3.   Darlehen nach den Bestimmungen zur Einkom-
mensabhängigen Förderung von Mietwohnungen 
(WFB-EAF),

4.   Darlehen mit verkürzter Bindung nach Nummer 
2.211 WFB der Jahre 2001 und 2002

in der zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden Fas-
sung.

§ 31
Höhe der Verzinsung

Die Darlehen können vorbehaltlich der §§ 32 bis 38 mit 
höchstens 6 Prozent jährlich verzinst werden, sofern 
nach den Darlehensverträgen eine Verzinsung bis zu die-
sem Zinssatz zulässig ist. Wenn nach den Darlehensver-
trägen eine Verzinsung nur mit Zustimmung des für das 
Wohnungswesen zuständigen Ministeriums des Landes 
Nordrhein-Westfalen ausgeübt werden kann, so gilt 
diese Zustimmung als erteilt. Beträgt die vertragliche 
Mindesttilgung mehr als 2 Prozent jährlich, so ist eine 
Verzinsung nur insoweit zulässig, als Verzinsung und 
Tilgung gemeinsam 8 Prozent jährlich nicht übersteigen. 
Abweichend von Satz 1 ist eine Verzinsung von bis zu 6 
Prozent jährlich bei vor dem 1. Januar 1970 bewilligten 
Darlehen aus öffentlichen Mitteln und Wohnungsfürsor-
gemitteln auch dann zulässig, wenn vertraglich eine Ver-
zinsung bis zu dieser Höhe ausdrücklich ausgeschlossen 
ist.

§ 32
Begrenzung der höheren Verzinsung bei Darlehen 

für Miet- und Genossenschaftswohnungen aus 
öffentlichen Mitteln und Wohnungsfürsorgemitteln 

für Landesbedienstete der Personengruppe I

(1) Frühestens zum 1. Januar 2011 kann die Verzinsung 
um einen Betrag angehoben werden, der einer Erhöhung 
der Durchschnittsmiete für die öffentlich geförderten 
Miet- und Genossenschaftswohnungen eines Gebäudes 
oder einer Wirtschaftseinheit um höchstens jährlich 0,05 
Euro je Quadratmeter Wohnfl äche im Monat zuzüglich 
des sich aus der Zinserhöhung ergebenden Mietausfall-
wagnisses entspricht (Kappungsbetrag). Die Zinsanhe-
bungen können so lange vorgenommen werden, bis der 
nach § 31 zulässige Zinssatz erreicht ist. Der Kappungs-
betrag ist von den darlehensverwaltenden Stellen in dem 
an die Darlehensnehmer zu richtenden Zinserhöhungs-
verlangen zu berücksichtigen.

(2) Soweit aufgrund der Zinserhöhung nach Absatz 1 die 
Durchschnittsmiete die jeweilige nachfolgend aufge-
führte Mietobergrenze je Quadratmeter Wohnfl äche 
monatlich übersteigt, ist auf Antrag des Darlehensneh-
mers der Zinssatz entsprechend abzusenken. Frühere 
Verzinsungsmaßnahmen bleiben hiervon unberührt.

Bewilligung der Darlehen

Gemeinden 
mit 
Mietniveau

vor 1980 1980
bis 1989

1990
bis 2002

M 1 3,20 Euro 3,55 Euro 4,05 Euro

M 2 3,60 Euro 3,95 Euro 4,45 Euro

M 3 4,00 Euro 4,35 Euro 4,85 Euro

M 4 4,25 Euro 4,60 Euro 5,10 Euro

Die Zuordnung der Gemeinden zu den Mietniveaus M 1 
bis M 4 richtet sich nach den Wohnraumförderungsbe-
stimmungen (WFB) in der jeweils geltenden Fassung.
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(3) Ab dem Jahr 2014 wird eine Anpassung der Mietober-
grenzen nach Absatz 2 nach folgenden Grundsätzen vor-
genommen: Die Mietobergrenze M1 für die Bewilligungs-
jahrgänge vor 1980 verändert sich am 1. Januar 2014 und 
am 1. Januar eines jeden darauf folgenden dritten Jahres 
um den Prozentwert, um den sich die von der amtlichen 
Statistik im Rahmen des Verbraucherpreisindex für 
Nordrhein-Westfalen festgestellten Wohnungsnettomie-
ten (Kaltmieten) bezogen auf den der Veränderung vor-
ausgehenden Monat Juni gegenüber den Wohnungsnetto-
mieten des der letzten Veränderung vorausgehenden 
Monats Juni erhöht oder verringert haben. Für die Ver-
änderung am 1. Januar 2014 ist die Erhöhung oder Ver-
ringerung der Wohnungsnettomieten maßgeblich, die im 
Juni 2013 gegenüber dem Juni 2010 eingetreten ist. Die 
veränderte Mietobergrenze ist auf volle Euro-Cent kauf-
männisch zu runden. Der so errechnete Differenzbetrag 
bei der Mietobergrenze M1 für die Bewilligungsjahre vor 
1980 ist auch bei allen anderen Mietobergrenzen hinzu-
zurechnen oder abzuziehen. Die veränderten Mietober-
grenzen werden durch das für das Wohnungswesen zu-
ständige Ministerium bekannt gegeben.

(4) Zinserhöhungen gemäß Nummer 2.232 Wohnungs-
bauförderungsbestimmungen (WFB) der Bewilligungs-
jahre 1986 bis 2002 sind frühestens zum 1. Januar 2011 
möglich und enden mit Einsetzen der allgemeinen ver-
traglichen Verzinsung. Sie sind nur insoweit zulässig, als 
hierdurch die maßgebliche Mietobergrenze gemäß Absatz 
2 nicht überschritten wird.

(5) Ist nach der Zinserhöhung eine Modernisierung mit 
dem Ziel der Reduzierung von Barrieren im Bestand oder 
der nachhaltigen Verbesserung der Energieeffizienz ver-
bunden mit einer Senkung der Nebenkosten durchge-
führt worden und übersteigt die Durchschnittsmiete auf 
Grund dieser Modernisierung die Mietobergrenze um 
mehr als 5 Prozent, so ist der bereits festgesetzte Zins-
satz auf Antrag des Darlehensnehmers entsprechend 
herabzusetzen. Vor dem 1. Januar 2011 vorgenommene 
Zinserhöhungen bleiben davon unberührt. Die Zinssen-
kung ist mit Beginn des Leistungsabschnitts vorzuneh-
men, der auf den Abschluss der Modernisierung folgt.

(6) Sind für Wohnungen eines Gebäudes oder einer 
Wirtschaftseinheit mehrere Darlehen eines Gläubigers 
gewährt worden, so ist für die Darlehen ein einheitlicher 
Zinssatz unter Beachtung des Kappungsbetrages sowie 
der Mietobergrenzen festzusetzen.

(7) Für die Durchführung einer Mieterhöhung aufgrund 
der höheren Verzinsung fi nden gemäß § 44 Absatz 1 
Nummer 3 die Vorschriften der §§ 8 a Absatz 3 und 10 
Absätze 1, 2 und 4 WoBindG Anwendung. Stellt der 
Darlehensnehmer keinen Zinssenkungsantrag, kann er 
die höheren Aufwendungen nicht auf die Kostenmiete 
umlegen, soweit der Antrag erfolgreich gewesen wäre. 
Wenn sich eine Mieterhöhung nur aufgrund der Zinser-
höhung ergibt, braucht der Vermieter abweichend von 
§ 10 Absatz 1 WoBindG der Erklärung eine Wirtschaft-
lichkeitsberechnung, einen Auszug daraus oder eine 
Zusatzberechnung nicht beizufügen; er hat dem Mieter 
auf Verlangen Einsicht in die Mitteilung über die Zins-
erhöhung der darlehensverwaltenden Stelle und, soweit 
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung aufzustellen ist, 
auch in diese zu gewähren.

§ 33
Begrenzung der höheren Verzinsung 

bei Darlehen für Miet- und Genossenschaftswohnungen 
aus nicht  öffentlichen Mitteln und Wohnungs-

fürsorgemitteln für Landesbedienstete der 
Personengruppen II und III

(1) Bei Baudarlehen kann die Verzinsung frühestens zum 
1. Januar 2011 auf den nach § 31 zulässigen Zinssatz 
angehoben werden. Eine Zinsanhebung ist jedoch nur 
unter der Voraussetzung zulässig, dass der geförderte 
Wohnraum nicht mehr der Zweckbestimmung unterliegt.

(2) Bei Aufwendungsdarlehen kann die Verzinsung frü-
hestens zum 1. Januar 2011 auf 2 Prozent jährlich ange-
hoben werden. Liegt die Verzinsung aufgrund von Zins-
erhöhungen, die vor dem 1. Januar 2011 durchgeführt 
worden sind, über 2 Prozent jährlich, so ist die bereits 
erreichte Verzinsung beizubehalten.

(3) Sind neben Baudarlehen auch Aufwendungsdarlehen 
gewährt worden, die noch valutieren und deren Verzin-
sung über 2 Prozent jährlich liegt, so ist der diesen Pro-
zentsatz übersteigende Betrag des Aufwendungsdarle-
hens auf die Verzinsung des Baudarlehens nach Absatz 1 
anzurechnen.

§ 34
Begrenzung der höheren Verzinsung bei Wohnheimen

Darlehen für Wohnheime können mit bis zu 4 Prozent 
jährlich verzinst werden. Die sich aus der Verzinsung 
ergebende Erhöhung des Nutzungsentgeltes ist auf 
Antrag des Darlehensnehmers für die Dauer von 30 Jah-
ren – gerechnet vom 1. Januar des auf die Bezugsfertig-
keit der geförderten Heimplätze folgenden Kalenderjah-
res an – auf einen Betrag von 0,50 Euro je Quadratmeter 
anrechenbarer Wohnfl äche monatlich zu begrenzen. Die 
anrechenbare Wohnfl äche ergibt sich aus der Summe der 
im Bewilligungsbescheid genannten Wohn- und Nutzfl ä-
chen sowie der Flächen für sanitäre Anlagen und soziale 
Einrichtungen; die Verkehrsfl ächen bleiben bei der 
Ermittlung der maßgeblichen Wohnfl äche in Wohnhei-
men unberücksichtigt. § 42 der Verordnung über woh-
nungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berech-
nungsverordnung – II. BV) gilt im Übrigen.

§ 35
Begrenzung der höheren Verzinsung 

bei vor dem 1. Januar 1970 bewilligten Darlehen 
für Eigentumsmaßnahmen

(1) Die Verzinsung nach § 31 ist für vor dem 1. Januar 
1970 bewilligte Darlehen für Eigentumsmaßnahmen 
(Eigenheime, Kaufeigenheime, Kleinsiedlungen, Eigen-
tumswohnungen und Kaufeigentumswohnungen) so zu 
begrenzen, dass die sich hieraus ergebende Mehrbelas-
tung eine Höchstgrenze von 100 Euro im Monat je Eigen-
tumsmaßnahme nicht übersteigt (Kappungsbetrag 1). 
Wenn durch eine Bescheinigung der zuständigen Stelle 
nachgewiesen wird, dass das anrechenbare Gesamtein-
kommen gemäß den §§ 14 und 15 die Einkommensgrenze 
des § 13 um mindestens 20 Prozent unterschreitet, ist die 
sich aus der Verzinsung ergebende Mehrbelastung auf 
Antrag des Darlehensnehmers abweichend von Satz 1 
für die Dauer von jeweils drei Jahren auf 0 Euro zu 
begrenzen (Kappungsbetrag 2). Hierbei ist jeweils von 
der zuständigen Stelle die Höhe des anrechenbaren 
Gesamteinkommens und die genaue Über- bzw. Unter-
schreitung der Einkommensgrenze anzugeben. Maßge-
bend sind die Verhältnisse am ersten Tag des Leistungs-
abschnitts, ab dem die Zinsaussetzung beantragt wird. 
Sind mehrere Darlehen bewilligt worden, so dürfen die 
Kappungsbeträge insgesamt nicht überschritten werden. 
Sofern ein Darlehen im Rahmen der Wohneigentumssi-
cherungshilfe (WESH) bewilligt wurde, ist die Mehrbe-
lastung aus der Verzinsung so lange auf 0 Euro abzusen-
ken, bis das WESH-Darlehen zurückgezahlt ist.

(2) Sind Darlehen zur Förderung eines Eigenheims oder 
einer Kleinsiedlung mit zwei Wohnungen gewährt wor-
den, von denen eine Wohnung vermietet ist, so ist die 
Zinserhöhung des zur Förderung der vermieteten zwei-
ten Wohnung gewährten Darlehens oder Darlehensteils 
in entsprechender Anwendung des § 32 Absatz 1 zu 
begrenzen. Die Verzinsung des zur Förderung der selbst 
genutzten Wohnung gewährten Darlehens oder Darle-
hensteils ist in entsprechender Anwendung des Absatzes 
1 zu begrenzen. Hierbei ist der Kappungsbetrag 1 antei-
lig um den Betrag zu mindern, der dem Anteil des zur 
Förderung der vermieteten zweiten Wohnung gewährten 
Darlehens oder Darlehensteils an dem bzw. den Gesamt-
darlehen entspricht.

§ 36
Begrenzung der höheren Verzinsung 

bei ab dem 1. Januar 1970 bewilligten Darlehen 
für Eigentumsmaßnahmen

(1) Sofern das anrechenbare Gesamteinkommen gemäß 
den §§ 14 und 15 die Einkommensgrenze des § 13 aus-
weislich einer entsprechenden Bescheinigung der zustän-
digen Stelle um höchstens 25 Prozent übersteigt, ist die 
sich aus der Verzinsung nach § 31 ergebende Mehrbelas-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 37 vom 16. Dezember 2009 783

tung auf Antrag des Darlehensnehmers für die Dauer 
von jeweils drei Jahren wie folgt zu begrenzen (Kap-
pungsbeträge):

Kappungs-
stufe

anrechenbares
Gesamteinkommen

Mehrbelastung
aus der
Verzinsung
höchstens

1 mindestens 25 Prozent 
unter der Einkommens-
grenze

0 Euro/Monat

2 mindestens 15 Prozent 
unter der Einkommens-
grenze

50 Euro/Monat

3 bis zur Höhe der Ein-
kommensgrenze

100 Euro/ 
Monat

4 höchstens 15 Prozent 
über der Einkommens-
grenze

150 Euro/
Monat

5 höchstens 25 Prozent 
über der Einkommens-
grenze

200 Euro/
Monat

Liegt die Tilgung der Darlehen über 2 Prozent jährlich, 
ist die Mehrbelastung aus der Verzinsung auf die halben 
Kappungsbeträge der Kappungsstufen 2 bis 5 zu begren-
zen. Verschlechtern sich die Einkommensverhältnisse 
innerhalb der Dreijahresfrist und stellen die Darlehens-
nehmer einen Antrag auf Zinssenkung, so ist der Zins-
satz bei Vorliegen der Voraussetzungen entsprechend 
abzusenken. § 35 Absatz 1 Sätze 3 bis 6 sind entspre-
chend anzuwenden.

(2) Sofern zusätzlich zu noch valutierenden Landesdar-
lehen gemeindliche Darlehen gewährt worden sind und 
die jeweiligen Darlehensverträge der Gemeinden und 
Gemeindeverbände einen entsprechenden Zinsvorbehalt 
enthalten, können die Gemeinden und Gemeindever-
bände für diese Darlehen Zinsen gemäß § 31 erheben. 
Sofern das anrechenbare Gesamteinkommen die Ein-
kommensgrenze des § 13 um höchstens 25 Prozent über-
steigt, ist die Verzinsung auf Antrag des Darlehensneh-
mers für die Dauer von jeweils drei Jahren in analoger 
Anwendung des Absatzes 1 zu begrenzen. Dabei ist die 
sich aus der Verzinsung ergebende Mehrbelastung in den 
Kappungsstufen 2 bis 5 auf ein Viertel der Kappungsbe-
träge, die sich aus Absatz 1 ergeben, zu begrenzen.

(3) Soweit die Förderung ausschließlich durch Darlehen 
der Gemeinden und Gemeindeverbände ohne den zusätz-
lichen Einsatz von Darlehen aus Landesmitteln erfolgt 
ist oder die Darlehen aus Landesmitteln nicht mehr 
valutieren, ist bei Zinserhöhungen Absatz 1 anzuwen-
den.

§ 37

Härtefallklausel

Stellt die Erhöhung der Verzinsung eine besondere Härte 
dar, so soll die darlehensverwaltende Stelle auf Antrag 
des Darlehensnehmers von der Zinserhöhung ganz oder 
teilweise absehen. Eine besondere Härte ist insbesondere 
dann gegeben, wenn die aus der Zinserhöhung resultie-
rende Mehrbelastung oder Mietsteigerung nicht tragbar 
oder die Mietsteigerung unter Berücksichtigung der 
Situation auf dem lokalen Wohnungsmarkt nicht markt-
konform ist.

§ 38

Zinsanhebungsverfahren

(1) Die darlehensverwaltende Stelle hat bei der Erhö-
hung des Zinssatzes die neue Jahresleistung für das Dar-
lehen in der Weise zu berechnen, dass der erhöhte Zins-
satz und der Tilgungssatz auf den ursprünglichen 
Darlehensbetrag bezogen werden. Die Zinsleistungen 
sind nach der Darlehensrestschuld zu berechnen und die 
durch die fortschreitende Darlehenstilgung ersparten 
Zinsen zur erhöhten Tilgung zu verwenden.

(2) Die darlehensverwaltende Stelle hat den Darlehens-
nehmern die Erhöhung des Zinssatzes, die Höhe der 
neuen Jahresleistung sowie den Leistungsabschnitt, für 
den die höhere Leistung erstmalig entrichtet werden soll, 
schriftlich mitzuteilen. Zugleich hat sie die Darlehens-
nehmer schriftlich über die Möglichkeiten und Modali-
täten einer Zinssenkung zu informieren.

(3) Die höhere Leistung kann erstmalig für denjenigen 
nach dem Darlehensvertrag maßgeblichen Leistungsab-
schnitt verlangt werden, der frühestens nach Ablauf von 
zwei Monaten nach dem Zugang der in Absatz 2 bezeich-
neten Mitteilung beginnt. Abweichend hiervon ist eine 
Zinserhöhung gemäß § 34 frühestens nach Ablauf von 20 
Monaten nach dem Zugang der Mitteilung zulässig.

§ 39
Begrenzung der höheren Verzinsung bei der Förderung 
selbstgenutzten Wohneigentums auf der Grundlage des 

Wohnraumförderungsgesetzes

Sofern nach Ablauf von 15 Jahren seit Bezugsfertigkeit 
das anrechenbare Einkommen gemäß den §§ 14 und 15 
die Einkommensgrenze des § 13 um höchstens 25 Prozent 
übersteigt, ist die Mehrbelastung aus der vertraglich 
zulässigen Verzinsung für die Dauer von jeweils fünf 
Jahren auf Antrag des Darlehensnehmers auf die Kap-
pungsbeträge gemäß § 36 Absatz 1 zu begrenzen. Bei den 
für den Ersterwerb und den Erwerb bestehenden Wohn-
raums gewährten Darlehen gilt anstelle der Bezugsfer-
tigkeit der Tag der Vollauszahlung des Darlehens. Für 
das Verfahren bei einer Zinssenkung sind die vertragli-
chen Bestimmungen für Zinssenkungen nach Ablauf von 
fünf und zehn Jahren seit Bezugsfertigkeit maßgeblich. 
Ausgenommen von der Regelung zur Begrenzung der 
höheren Verzinsung sind Darlehen gemäß den Richtli-
nien zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen 
und gemäß den Richtlinien zur Förderung von investiven 
Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen.

Teil 8
Wohnungsaufsicht

§ 40
Grundsätze

(1) Im freifi nanzierten Wohnungsbau wirken die Ge-
meinden auf die Instandsetzung, die Erfüllung von Min-
destanforderungen und die ordnungsgemäße Nutzung 
von Wohngebäuden, Wohnungen und Wohnräumen 
sowie Nebengebäuden und Außenanlagen des Wohn-
raums hin und treffen die dazu erforderlichen Maßnah-
men. Die Gemeinden nehmen die Aufgaben nach diesem 
Abschnitt als Selbstverwaltungsangelegenheit wahr. § 4 
Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Die Instandhaltungspfl icht nach § 21 Absatz 1 gilt 
entsprechend für Verfügungsberechtigte im freifi nan-
zierten Wohnungsbau. Sie gelten nicht für die vom Ver-
fügungsberechtigten eigengenutzten Wohngebäude, 
Wohnungen und Wohnräume.

(3) Sind an Wohnraum Arbeiten unterblieben oder 
unzureichend ausgeführt worden, die zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung des für den Gebrauch zu Wohnzwe-
cken geeigneten Zustandes notwendig gewesen wären, so 
kann die Gemeinde unter den Voraussetzungen des § 21 
Absatz 1 Satz 2 anordnen, dass der Verfügungsberech-
tigte diese Arbeiten nachholt. Die Gefahr einer erhebli-
chen Beeinträchtigung kann sich insbesondere aus der 
fortwährenden Vernachlässigung notwendiger Instand-
haltungsarbeiten ergeben. Der Gebrauch zu Wohnzwe-
cken ist insbesondere dann erheblich beeinträchtigt, 
wenn

1.   Dächer, Wände, Decken, Fußböden, Fenster oder 
Türen keinen ausreichenden Schutz gegenüber Witte-
rungseinfl üssen oder gegen Feuchtigkeit bieten,

2.   Feuerstätten, Heizungsanlagen oder ihre Verbindun-
gen mit den Schornsteinen sich nicht ordnungsgemäß 
nutzen lassen,

3.   Treppen oder Beleuchtungsanlagen in allgemein zu-
gänglichen Räumen sich nicht ordnungsgemäß nutzen 
lassen oder
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4.   Wasseranschlüsse, Toiletten oder Bäder nicht ord-
nungsgemäß benutzt werden können.

Der Gebrauch von Außenanlagen ist insbesondere dann 
erheblich beeinträchtigt, wenn Zugänge zu Wohngebäu-
den sich nicht ordnungsgemäß benutzen oder Innenhöfe 
und Kinderspielfl ächen sich nicht ordnungsgemäß nut-
zen lassen.

§ 41
Erfüllung von Mindestanforderungen

(1) Entspricht die bauliche Beschaffenheit von Wohnge-
bäuden, Wohnungen oder Wohnräumen nicht den Min-
destanforderungen an erträgliche Wohnverhältnisse, so 
kann die Gemeinde anordnen, dass der Verfügungsbe-
rechtigte die Mindestanforderungen zu erfüllen hat.

(2) Die Mindestanforderungen sind insbesondere nicht 
erfüllt, wenn

1.   die Möglichkeit des Anschlusses eines Herdes, einer 
Heizung, von elektrischer Beleuchtung oder elektri-
schen Geräten fehlt oder der Anschluss nicht zweck-
entsprechend benutzbar ist,

2.   Wasserversorgung, Ausguss oder Toilette fehlen oder 
nicht zweckentsprechend benutzbar sind oder

3.   Fußböden, Wände oder Decken dauernd durchfeuch-
tet sind.

(3) Von Anordnungen nach Absatz 1 oder § 40 Absatz 3 
ist für die Dauer eines Jahres abzusehen, wenn der Ver-
fügungsberechtigte nachgewiesen hat, dass die Wohnge-
bäude, Wohnungen oder Wohnräume aufgrund einer ihm 
erteilten Genehmigung anderen als Wohnzwecken zuge-
führt, insbesondere abgebrochen werden dürfen. Von 
den Anordnungen ist abzusehen, wenn der Verfügungs-
berechtigte nachgewiesen hat, dass die Bewirtschaf-
tungskosten und die sich aus der Aufnahme fremder 
Mittel oder dem Einsatz eigener Mittel ergebenen Kapi-
talkosten nicht aus den Erträgen des Grundstücks auf-
gebracht werden können. Dabei sind angebotene Förder-
mittel sowie Steuervergünstigungen zu berücksichtigen. 
Satz 2 gilt nicht, wenn der Verfügungsberechtigte oder 
sein Rechtsvorgänger öffentlich-rechtliche Instandset-
zungspfl ichten versäumt hat und der Verfügungsberech-
tigte nicht nachweist, dass ihre Vornahme wirtschaftlich 
unvertretbar oder aus einem anderen Grunde unzumut-
bar war.

§ 42
Unbewohnbarkeitserklärung

(1) Die Gemeinde kann Wohnraum für unbewohnbar 
erklären, wenn Mängel der in § 40 Absatz 3 bezeichneten 
Art den Gebrauch zu Wohnzwecken erheblich beein-
trächtigen oder die Mindestanforderungen im Sinne von 
§ 41 Absatz 2 nicht erfüllt und deswegen gesundheitliche 
Schäden für Bewohner zu befürchten sind. Die Unbe-
wohnbarkeitserklärung darf nur erlassen werden, wenn 
die Beseitigung der Mängel oder die Erfüllung von Min-
destanforderungen aufgrund des § 41 Absatz 3 nicht 
angeordnet werden kann.

(2) Wer für unbewohnbar erklärte Wohngebäude, Woh-
nungen oder Wohnräume bewohnt, ist verpfl ichtet, diese 
bis zu einem von der Gemeinde zu bestimmenden Zeit-
punkt zu räumen, wenn angemessener Ersatzwohnraum 
zu zumutbaren Bedingungen zur Verfügung steht. Lässt 
der Verfügungsberechtigte Wohnraum unbewohnbar 
werden und hat er dies zu vertreten, so hat er auf Ver-
langen der Gemeinde dafür zu sorgen, dass die Nut-
zungsberechtigten anderweitig zu zumutbaren Bedin-
gungen untergebracht werden.

(3) Die für unbewohnbar erklärten Wohngebäude, Woh-
nungen oder Wohnräume dürfen nicht mehr für Wohn-
zwecke überlassen oder in Benutzung genommen wer-
den.

§ 43

Mitwirkungs- und Duldungspfl icht
(1) Verfügungsberechtigte, Nutzungsberechtigte und Be-
wohner haben Auskünfte zu erteilen und Unterlagen 

vorzulegen oder zur Verfügung zu stellen, soweit dies zur 
Durchführung der Wohnungsaufsicht erforderlich ist.

(2) Bevor die Gemeinde eine Anordnung nach §§ 40 bis 
42 erlässt, soll der Verpfl ichtete unter Fristsetzung zur 
Abhilfe veranlasst werden; dies gilt nicht, wenn Art und 
Umfang der Mängel oder der Verstöße eine sofortige 
Anordnung erfordern.

(3) Verfügungsberechtigte, Nutzungsberechtigte und 
Bewohner sind verpfl ichtet, die nach diesem Abschnitt 
angeordneten Maßnahmen zu dulden und, soweit erfor-
derlich, die Wohngebäude, Wohnungen oder Wohnräume 
vorübergehend oder auf Dauer zu räumen. Wohnraum 
darf ohne Einwilligung der betroffenen Bewohner betre-
ten werden, wenn dies zur Verhütung dringender Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erfor-
derlich ist; insoweit wird das Grundrecht der 
Un verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Grundgesetz) 
eingeschränkt.

Teil 9
Schlussvorschriften

§ 44
Fortgeltung von Bundesrecht

(1) Durch dieses Gesetz werden das Wohnraumförde-
rungsgesetz und das Wohnungsbindungsgesetz gemäß 
Artikel 125 a Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz ersetzt. Dies 
gilt nicht für

1.   § 48 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a WoFG, soweit 
auf § 42 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 88 
Absatz 3 des II. WoBauG (Bilanzierung von Aufwen-
dungsdarlehen und Annuitätsdarlehen) verwiesen ist,

2.  § 48 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d WoFG,

3.  §§ 8 bis 11 WoBindG.

(2) Die Verordnung zur Berechnung der Wohnfl äche 
(Wohnfl ächenverordnung – WoFlV) ist bis zum Erlass 
einer Verordnung nach § 8 Absatz 2 weiter anzuwenden. 
Soweit zur Durchführung des Absatz 1 Satz 2 erforder-
lich, fi nden die Regelungen der Verordnung über woh-
nungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berech-
nungsverordnung – II. BV) und der Verordnung über die 
Ermittlung der zulässigen Miete für preisgebundene 
Wohnungen (Neubaumietenverordnung 1970 – NMV 
1970) weiter Anwendung.

(3) Entscheidungen und sonstige Maßnahmen auf der 
Grundlage des Wohnraumförderungsgesetzes, des Zwei-
ten Wohnungsbaugesetzes, des Wohnungsbindungsgeset-
zes und der dazu erlassenen Verordnungen gelten fort. 
Verfahren, die auf der Grundlage der in Satz 1 genann-
ten Rechtsvorschriften bis zum 31. Dezember 2009 förm-
lich eingeleitet werden, sind nach den bis zum 
31. Dezember 2009geltenden Vorschriften abzuschließen.

(4) Ist bei der Bestimmung der Einkommensgrenze auf 
§ 25 Absatz 2 II. WoBauG, § 9 Absatz 2 WoFG, § 9 
Absatz 2 WoFG in Verbindung mit § 1 der Verordnung 
über die Abweichung von Einkommensgrenzen (VO 
WoFG NRW) vom 17. Dezember 2002 (GV. NRW. S. 648), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Dezember 
2005 (GV. NRW. S. 948), Bezug genommen worden, so 
gilt stattdessen § 13.

§ 45
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

Gleichzeitig tritt das Wohnungsbauförderungsgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. November 
2003 (GV. NRW. 2004 S. 212), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Februar 2009 (GV. NRW. S. 83), außer 
Kraft.
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Artikel 2

Gesetz
zur Auflösung der Wohnungsbauförderungsanstalt 

Nordrhein-Westfalen
(Wfa-Auflösungsgesetz)

§ 1
Aufl ösung der Wohnungsbauförderungsanstalt 

 Nordrhein-Westfalen

Die Wohnungsbauförderungsanstalt Nordrhein-Westfa-
len wird mit Wirkung vom 1. Januar 2010 aufgelöst.

§ 2
Vermögen und Aufgaben der Wohnungsbau-

förderungsanstalt Nordrhein-Westfalen

(1) Das Vermögen der Wohnungsbauförderungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen verbleibt bei der NRW.BANK.

(2) Die NRW.BANK übernimmt alle Aufgaben und Ge-
schäfte der Wohnungsbauförderungsanstalt Nordrhein-
Westfalen. Sie tritt in alle Rechte und Pfl ichten der Woh-
nungsbauförderungsanstalt Nordrhein-Westfalen ein, 
die dieser im Rahmen ihrer Teilrechtsfähigkeit zugeord-
net sind.

(3) Das Vermögen der Wohnungsbauförderungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen wird Stammkapital der NRW.
BANK.

§ 3
Kostenfreiheit

Rechtshandlungen, die aus Anlass der Übertragung des 
Vermögens der Wohnungsbauförderungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen auf die NRW.BANK erforderlich wer-
den, sind gebührenfrei. Das gilt auch für Beurkundungs- 
und Beglaubigungsgebühren.

§ 4
Zinsdienst

Aus dem mit dem Jahresabschluss der NRW.BANK fest-
gestellten Jahresüberschuss der Wohnungsbauförde-
rungsanstalt für das Geschäftsjahr 2009 sind jeweils auf 
Anforderung des Landes unmittelbar an den Bund im 
Jahr 2010 fällig werdende Zinsbeträge zu zahlen, die das 
Land aufgrund der Inanspruchnahme von Darlehen des 
Bundes zur Förderung des Wohnungsbaus und der 
Modernisierung (Finanzhilfen gemäß Artikel 104 a 
Absatz 4 Grundgesetz in der bis zum 31. August 2006 
geltenden Fassung) zu leisten hat.

§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

Gleichzeitig tritt das Gesetz zur Übertragung der Woh-
nungsbauförderungsanstalt auf die Westdeutsche Lan-
desbank Girozentrale vom 18. Dezember 1991 (GV. 
NRW. S. 561) außer Kraft.

764
Artikel 3

Änderung des Gesetzes über die NRW.BANK

Das Gesetz über die NRW.BANK vom 16. März 2004 
(GV. NRW. S. 126), geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes zur Änderung des Gesetzes über die Landesbank 
Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Gesetze 
vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 443), wird wie folgt 
geändert:

1.   In § 3 Absatz 2 wird Satz 2 durch folgenden Satz 
ersetzt:

  „Die Einzelheiten bezüglich der Aufgaben im Rah-
men der sozialen Wohnraumförderung gemäß Satz 1 
Buchstabe b sind im Gesetz zur Förderung von Wohn-
raum und zur Nutzung geförderten Wohnraums für 
das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) und 

den förderrechtlichen Vorgaben des Landes gere-
gelt.“

2.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach § 6 Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt:

   „(2) Die Gewährträgerversammlung setzt sich 
zusammen aus den Mitgliedern des Verwaltungs-
rates gemäß § 8 Absatz 1 Buchstaben a bis e sowie 
weiteren am Stammkapital Beteiligten nach Maß-
gabe der Satzung.“

 b)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

 c)   Nach § 6 Absatz 3 Satz 1 (neu) wird folgender Satz 
angefügt:

   „Die Beschlussfassung in der Gewährträgerver-
sammlung erfolgt mit der Mehrheit der Stimm-
rechte.“

3.  § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Buchstabe e werden die Wörter „Abschlussprü-
ferinnen und Abschlussprüfer“ durch die Wörter 
„Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers“ 
ersetzt.

 b)   In Buchstabe h werden die Wörter „sowie des Aus-
schusses für Wohnungsbauförderung“ gestrichen.

 c)   In Buchstabe i werden nach dem Wort 
„Geschäfts-“ ein Komma und das Wort „Förder-“ 
eingefügt.

 d)   In Buchstabe j wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt.

 e)   Nach Buchstabe j wird folgender Buchstabe k 
angefügt:

   „k) die Zustimmung zum Abschluss der Vereinba-
rung gemäß § 6 Absatz 4 Satz 3 WFNG zwischen 
dem für das Wohnungswesen zuständigen Ministe-
rium und der NRW.BANK.“

4.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

    „a) dem für Finanzen zuständigen Mitglied 
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen“.

  bb)  Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

    „b) dem für Wirtschaft zuständigen Mitglied 
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen“.

  cc)   Nach Buchstabe b wird folgender Buchstabe c 
eingefügt:

    „c) dem für das Wohnungswesen zuständigen 
Mitglied der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen.“

  dd)   Die bisherigen Buchstaben c, d, e und f wer-
den die Buchstaben d, e, f und g.

  ee)   Im neuen Buchstaben f wird die Angabe „d“ 
durch die Angabe „e“ ersetzt.

  ff)   Im neuen Buchstaben g Satz 2 wird die 
Angabe „e“ durch die Angabe „f“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 wird die Angabe „e und f“ durch die 
Angabe „f und g“ ersetzt.

 c)   In Absatz 3 wird die Angabe „d“ durch die Angabe 
„e“ ersetzt.

 d)   In Absatz 4 wird die Angabe „e“ durch die Angabe 
„f“ ersetzt.

5.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

   In Buchstabe f wird das Wort „Geschäftspolitik“ 
durch die Wörter „Geschäfts-, Förder- und Risi-
kopolitik“ ersetzt.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt, nach dem Wort „Prüfungs-
ausschuss“ werden ein Komma und die Wör-
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ter „einen Risikoausschuss und einen Förder-
ausschuss“ eingefügt.

  bb)   In Satz 2 wird das Wort „Er“ durch die Wör-
ter „Der Verwaltungsrat“ ersetzt und werden 
die Wörter „einen Risikoausschuss und“ 
gestrichen.

 c)   Nach Absatz 5 werden folgende Absätze 6 und 7 
eingefügt:

   „(6) Der Risikoausschuss überwacht die 
Geschäftsführung des Vorstands im Hinblick auf 
die Risikoarten. Er erörtert mit dem Vorstand die 
Grundsätze der Risikopolitik sowie die Risikostra-
tegie und nimmt die Risikoberichterstattung ent-
gegen. Der Risikoausschuss trifft die nach dem 
Gesetz über das Kreditwesen durch das Aufsichts-
organ zu treffenden Kreditentscheidungen. Er ist 
zudem über Kredite, die über vom Verwaltungsrat 
festgelegte Merkmale verfügen, zu unterrichten. 
Weitere Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung 
des Risikoausschusses.

   (7) Der Förderausschuss erörtert mit dem Vor-
stand die Grundsätze der Förderpolitik einschließ-
lich der Aufteilung der Förderleistung auf die 
unterschiedlichen Förderbereiche sowie die För-
derberichterstattung. Einzelheiten regelt die 
Geschäftsordnung des Förderausschusses.“

 d)   Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden die 
Absätze 8 und 9.

6.   Nach § 9 werden die folgenden §§ 9 a bis 9 c einge-
fügt:

 „§ 9 a
 Beirat für Wohnraumförderung

  Bei der NRW.BANK wird ein Beirat mit dem Namen 
„Beirat für Wohnraumförderung“ gebildet.

 § 9 b
 Zusammensetzung des Beirates 
 für Wohnraumförderung

 (1) Der Beirat für Wohnraumförderung besteht aus

 a)   dem für das Wohnungswesen zuständigen Mitglied 
der Landesregierung als vorsitzendem Mitglied,

 b)  je einer Vertretung

  aa)  des für Finanzen zuständigen Ministeriums,

  bb)  des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums,

  cc)  des für Soziales zuständigen Ministeriums,

 c)  neun Mitgliedern des Landtags,

 d)   drei Vertreterinnen oder Vertretern der Woh-
nungswirtschaft,

 e)  je einer Vertreterin oder einem Vertreter

  aa)  der kreisfreien Städte,

  bb)  der Kreise,

  cc)  der kreisangehörigen Städte,

  dd)  der übrigen kreisangehörigen Gemeinden,

 f)   einer Vertreterin oder einem Vertreter der Mieter-
seite.

  (2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende ist befugt, 
eine Bedienstete oder einen Bediensteten des Ministe-
riums zu ihrem oder seinem ständigen Vertreter zu 
bestimmen.

  (3) Die Mitglieder zu Absatz 1 Buchstabe c werden 
vom Landtag für die Dauer der Wahlperiode nach 
dem Verhältniswahlsystem gewählt, das der Landtag 
bei der Wahl seiner Ausschüsse anwendet. Die Mit-
glieder zu Absatz 1 Buchstaben d bis f werden durch 
das für das Wohnungswesen zuständige Ministerium 
auf Vorschlag der im Land ansässigen Spitzenorgani-
sationen berufen. Die Amtszeit dieser Mitglieder rich-
tet sich ebenfalls nach der Dauer der Wahlperiode des 
Landtages. In der Satzung der NRW.BANK kann ein 
turnusmäßiges Ausscheiden vorgesehen werden.

 § 9 c
 Aufgaben des Beirates für Wohnraumförderung

  (1) Der Beirat für Wohnraumförderung berät die 
Gremien der NRW.BANK bei der Wohnraumförde-
rung. Er hat dabei insbesondere über das Produkt-
portfolio Wohnraumförderung und die Berichterstat-
tung hierüber zu beraten.

  (2) Der Beirat für Wohnraumförderung kann vom 
Vorstand jederzeit Auskunft über das Produktportfo-
lio Wohnraumförderung verlangen. In besonderen 
Fällen kann er im Rahmen seiner Aufgaben Sachver-
ständige hinzuziehen.

  (3) Die Rechte des Verwaltungsrates gemäß § 9 wer-
den durch die vorstehenden Regelungen nicht be-
schränkt.

  (4) Die Einberufung und die Beschlussfassung des 
Beirates für Wohnraumförderung werden in der Sat-
zung der NRW.BANK geregelt.“

7.   Nach § 11 Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz 2 ein-
gefügt:

  „Die staatliche Aufsicht im Rahmen der sozialen 
Wohnraumförderung wird im Einvernehmen mit dem 
für das Wohnungswesen zuständigen Ministerium 
ausgeübt.“

 Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

 Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

  „(2) Die Mitglieder des Vorstandes der NRW.BANK 
werden vom Verwaltungsrat mit Zustimmung der 
staatlichen Aufsicht bestellt. Hierzu hat der Verwal-
tungsrat der Aufsichtsbehörde die Namen der Mit-
glieder des Vorstands vor der Bestellung anzuzeigen. 
Diese hat innerhalb von zwei Wochen nach Eingang 
der Anzeige über die Erteilung der Zustimmung zu 
entscheiden.“

 Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden Absätze 3 bis 6.

8.  § 13 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden die Wörter „§ 21 Abs. 9 des Woh-
nungsbauförderungsgesetzes und“ gestrichen und 
das Wort „bleiben“ wird durch das Wort „bleibt“ 
ersetzt.

 b)   In Satz 2 werden die Wörter „Abschlussprüferin-
nen und Abschlussprüfer“ durch die Wörter 
„Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers“ 
ersetzt.

9.   Nach § 13 werden die folgenden §§ 14 bis 17 ange-
fügt:

 „§ 14
 Abführungspfl ichten

  (1) Aus dem Jahresüberschuss der NRW.BANK sind 
jeweils auf Anforderung des Landes unmittelbar an 
den Bund nach dem 31. Dezember 2010 fällig wer-
dende Zinsbeträge zu zahlen, die das Land aufgrund 
der Inanspruchnahme von Darlehen des Bundes zur 
Förderung des Wohnungsbaus und der Modernisie-
rung (Finanzhilfen gemäß Artikel 104 a Absatz 4 
Grundgesetz in der bis zum 31. August 2006 gelten-
den Fassung) zu leisten hat.

  (2) Für den Schuldendienst des Landes gegenüber 
dem Bund hat die NRW.BANK die für die Tilgungs-
leistungen benötigten Mittel aus Tilgungsrückfl üssen 
von Wohnraumförderdarlehen an den Landeshaus-
halt abzuführen. Die Einzelheiten werden in einem 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der 
NRW.BANK abzuschließenden Vertrag geregelt.

 § 15
 Öffentliche Urkunden

  Die innerhalb des Geschäftsbereichs der NRW.BANK 
unter Beifügung des Dienstsiegels ausgestellten Ur-
kunden sind öffentliche Urkunden.

 § 16
 Rechtsverhältnisse der Beamtinnen und Beamten

  Die NRW.BANK kann Beamtinnen und Beamte be-
schäftigen. Das Nähere regelt die Satzung.
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 § 17
 Übergangsregelung

  Die bisherigen Mitglieder des Ausschusses für Woh-
nungsbauförderung gemäß § 7 Absatz 1 Buchstabe c 
bis f des Wohnungsbauförderungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. November 2003 
(GV. NRW. 2004 S. 212), das zuletzt durch das 6. 
ÄndG-WBFG vom 17. Februar 2009 (GV. NRW. S. 83) 
geändert worden ist, werden bis zum Ende der lau-
fenden Legislaturperiode des Landtages Mitglieder 
des Beirates für Wohnraumförderung im Sinne des 
§ 9 b Absatz 1 Buchstaben c bis f.“

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

Düsseldorf, den 8. Dezember 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister
für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

zugleich für
den Finanzminister

Christa  T h o b e n

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

zugleich für
den Innenminister

Karl-Josef  L a u m a n n

Für den Minister 
für Bauen und Verkehr

der Minister
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien

Andreas  K r a u t s c h e i d

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2009 S. 772

2010

Verordnung
zur Ausführung des Verwaltungsvollstreckungs-

gesetzes (Ausführungsverordnung VwVG – 
VO VwVG NRW)

Vom 8. Dezember 2009

Teil 1
Beitreibung privatrechtlicher Geldforderungen

im Verwaltungsvollstreckungsverfahren

§ 1
Zugelassene Forderungen

(1) Nach den Bestimmungen des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes NRW können beigetrieben werden

1.   privatrechtliche Geldforderungen des Landes, der 
kommunalen Gebietskörperschaften und der sonsti-
gen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die 
der Aufsicht des Landes unterstehen, aus

 a)   der Inanspruchnahme von Einrichtungen im Sinne 
von § 107 Absatz 2 Nummer 2 bis 4 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
jeweils geltenden Fassung,

 b)   der Herstellung und Unterhaltung von Versor-
gungsleitungen und Hausanschlüssen sowie der 
Lieferung von Gas, Wasser, Wärme und elektri-
scher Energie,

 c)   der Inanspruchnahme von Krankentransporten 
und Gesundheitsämtern,

 d)  der Benutzung von Hafenanlagen,

 e)   der Inanspruchnahme der kommunalen Feuerweh-
ren,

 f)   der Lieferung von Holz und sonstigen Forster-
zeugnissen, forstlichen Nebennutzungen, sowie 
der Lieferung von Wild,

 g)   der Vermietung, Verpachtung oder sonstigen 
Überlassung von eigenen Grundstücken, Grund-
stücksteilen, Gebäuden, Räumen, Anlagen und 
Einrichtungen,

 h)   der Verpachtung oder Überlassung von Rechten 
an den in Buchstabe g bezeichneten Sachen,

 i)  der Nutzung landeseigener Sonderliegenschaften,

 j)   der Gewährung von Darlehen nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz, nach den Sozial-
gesetzbüchern Zweites Buch (SGB II), Neuntes 
Buch (SGB IX) und Zwölftes Buch (SGB XII) und 
dem Bundesversorgungsgesetz, 

 k)   der Gewährung von Darlehen zur Förderung des 
Wohnens und der Modernisierung von Gebäuden,

 l)   der Gewährung von Darlehen zur Förderung der 
gewerblichen Wirtschaft sowie der Land- und 
Forstwirtschaft,

 m)  der Gewährung von Siedlungs- und Flurbereini-
gungsmitteln, die nicht von der Deutschen Sied-
lungs- und Landesrentenbank verwaltet werden,

 n)   der Gewährung von Darlehen zur Milderung von 
Ernteschäden,

 o)   dem Forderungsübergang nach §§ 90 und 91 des 
Bundessozialhilfegesetzes, §§ 93 und 94 des Sozi-
algesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII), § 37 des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes, § 27 g des 
Bundesversorgungsgesetzes sowie §§ 94, 95 und 96 
des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII) –, 
Kinder- und Jugendhilfe – §§ 115, 116 Sozialge-
setzbuch X und § 7 Unterhaltsvorschussgesetz in 
der jeweils geltenden Fassung,

 p)   der Gewährung von Mikrodarlehen für Kleingrün-
dungen oder

2.   privatrechtliche Geldforderungen des Landes, der 
kommunalen Gebietskörperschaften und der sonsti-
gen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die 
der Aufsicht des Landes unterstehen, auf Rückzah-
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lung von Zuschüssen und Beihilfen, die geleistet wur-
den

 a)   für Zwecke der Sozial- und Jugendhilfe sowie für 
Einrichtungen der Wohlfahrtspfl ege,

 b)   zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft sowie 
der Land- und Forstwirtschaft,

 c)   zu wissenschaftlichen oder kulturellen Zwecken 
oder

 d)  an private Schulen,

3.   Erbbauzins nach der Verordnung über das Erbbau-
recht vom 15. Januar 1919 (RGBl. S. 72, 122) in der 
jeweils geltenden Fassung, der dem Land, den kom-
munalen Gebietskörperschaften oder den sonstigen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der 
Aufsicht des Landes unterstehen, geschuldet wird,

4.   Beträge, die vom Land, einer kommunalen Gebiets-
körperschaft oder einer sonstigen juristischen Person 
des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes 
untersteht, aufgrund gesetzlicher Verpfl ichtung ver-
auslagt sind und nach den Vorschriften des bürgerli-
chen Rechts erstattet werden müssen,

5.   die an den Ausfallfonds abgetretenen Ansprüche im 
Zusammenhang mit Studienbeitragsdarlehen (§§ 17 
und 18 Studienbeitrags- und Hochschulabgabenge-
setz vom 21. März 2006 (GV. NRW. S. 119)).

(2) Zu den Forderungen nach Absatz 1 gehören auch die 
Zinsen, Verzugszinsen, Kosten der Zahlungsaufforde-
rungen und sonstigen Nebenforderungen.

Teil 2
Vollstreckungsbehörden,

Gläubiger,
Kostenbeitrag

§ 2
Vollstreckungsbehörden

(1) Geldforderungen der in § 1 Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz NRW genannten Art werden für die in § 4 
dieser Verordnung genannten Gläubiger von den Voll-
streckungsbehörden der Gemeinden beigetrieben.

(2) Die Vollstreckungsbehörde der Gemeinde am Sitz 
des Gläubigers ist zuständig, wenn sich das Verwal-
tungszwangsverfahren gegen einen Schuldner richtet, 
der seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen hat.

(3) Geldforderungen der NRW.BANK der in § 1 Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz NRW genannten Art werden 
von der Landeskasse Düsseldorf als Vollstreckungsbe-
hörde beigetrieben.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit gesetzliche 
Vorschriften für bestimmte Forderungen die unmittelbare 
Inanspruchnahme bestimmter Vollstreckungsbehörden 
oder ein anderes Vollstreckungsverfahren vorsehen.

§ 3
Besondere Vollstreckungsbehörden

(1) Die nachfolgend aufgeführten Stellen nehmen die 
Aufgabe der Vollstreckungsbehörde für die Beitreibung 
der ihnen zustehenden Geldforderungen der in § 1 Ver-
waltungsvollstreckungsgesetz NRW genannten Art wahr:

1.   das Universitätsklinikum Aachen, das Universitäts-
klinikum Bonn, das Universitätsklinikum Düsseldorf, 
das Universitätsklinikum Essen, das Universitätskli-
nikum Köln und das Universitätsklinikum Münster,

2.   das Landesamt für Besoldung und Versorgung Nord-
rhein-Westfalen,

3.  die Landesbetriebe

 a)  Information und Technik Nordrhein-Westfalen,

 b)  Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen,

 c)  Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen und

 d)  Straßenbau Nordrhein-Westfalen.

 (2) Zentrale Vollstreckungsbehörden der Hochschulen 
für die Beitreibung von Geldforderungen der in § 1 Ver-
waltungsvollstreckungsgesetz NRW genannten Art sind:

1.   die Universität Düsseldorf für alle in den Regierungs-
bezirken Düsseldorf und Arnsberg gelegenen und in 
§ 1 Absatz 2 Hochschulgesetz genannten Hochschu-
len,

2.   die Universität Köln für die entsprechenden Hoch-
schulen im Regierungsbezirk Köln sowie

3.   die Universität Münster für die entsprechenden 
Hochschulen in den Regierungsbezirken Detmold und 
Münster.

 § 4
 Gläubiger

  Gläubiger im Sinne von § 2 dieser Verordnung sind 
folgende Körperschaften und Anstalten des öffentli-
chen Rechts, soweit sie im Lande Nordrhein-Westfa-
len ihren Sitz haben und der Landesaufsicht unter-
stehen, ferner folgende Personen, denen durch Gesetz 
hoheitliche Aufgaben übertragen sind und die der 
Landesaufsicht unterstehen:

  1.   Anstalten des öffentlichen Rechts im Sinne des 
§ 114 a Gemeindeordnung, 

  2.   Architektenkammer Nordrhein-Westfalen,

  3.   Gemeinsame Kommunalunternehmen im Sinne 
der §§ 27 und 28 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit,

  4.  Industrie- und Handelskammern,

  5.  Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen,

  6.   Kammern im Sinne von § 1 Heilberufsgesetz NRW,

  7.   Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Verei-
nigungen,

  8.   Kirchengemeinden und Verbände von Kirchenge-
meinden der Erzbistümer/Bistümer Köln, Pader-
born, Aachen, Essen, Münster,

  9.   Kirchengemeinden und Verbände von Kirchenge-
meinden der Evangelischen Kirche im Lande 
Nordrhein-Westfalen,

 10.  Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen,

 11.   Landesunmittelbare Träger der gesetzlichen Ren-
tenversicherung,

 12.   Landesunmittelbare Unfallversicherungsträger 
der öffentlichen Hand,

 13.  Landwirtschaftskammer,

 14.  Medizinische Dienste der Krankenversicherung,

 15.  Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure,

 16.   Orts-, Innungs- und Betriebskrankenkassen und 
deren Verbände,

 17.  Pfl egekassen,

 18.  Steuerberaterkammern,

 19.   Träger der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung Nordrhein-Westfalen,

 20.   Untersuchungsanstalten nach § 2 Absatz 1 des 
Gesetzes zur Bildung integrierter Untersuchungs-
anstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes,

 21.   Versorgungswerke der Kammern im Sinne von 
§ 1 Heilberufsgesetz NRW,

 22.  Versorgungswerk der Rechtsanwälte im Lande 
Nordrhein-Westfalen,

 23.   Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und der 
vereidigten Buchprüfer im Lande Nordrhein-
Westfalen,

 24.   Wasser- und Bodenverbände im Sinne von § 1 
Wasserverbandsgesetz vom 12. Februar 1991,

 25.  Westdeutscher Rundfunk, Köln,

  a)   soweit es um die Beitreibung rückständiger 
Rundfunkgebühren geht,

  b)  für sonstige Forderungen.
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§ 5
Kostenbeitrag

(1) Die in § 4 genannten Gläubiger haben mit der Auf-
tragserteilung an die in Anspruch genommene Vollstre-
ckungsbehörde je Vollstreckungsersuchen einen Kosten-
beitrag von 23 Euro zu zahlen. Im Falle von § 4 Nummer 
25 Buchstabe a ist der gleiche Kostenbeitrag zu zahlen. 

(2) Für die unmittelbare Inanspruchnahme bestimmter 
Vollstreckungsbehörden im Sinne von § 2 Absatz 2 
Satz 3 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW gilt 
Absatz 1 Satz 1 entsprechend.

(3) Für Ersuchen um Vollstreckungshilfe nach § 7 
Absatz 6 Satz 2 des Rundfunkgebührenstaatsvertrags 
vom 31. August 1991 (GV. NRW. S. 408) gilt Absatz 1 
Satz 1 entsprechend.

(4) Im Falle von § 2 Absatz 3 bestimmt sich der Kosten-
beitrag nach einer gesonderten Vereinbarung zwischen 
der Landeskasse und der NRW. BANK, die der vorheri-
gen Zustimmung des Finanzministeriums bedarf.

Teil 3
Besondere Vollzugsbehörden

§ 6
Kreisordnungsbehörden

Zuständig für den Vollzug der Verwaltungsakte der 
Bezirksregierungen nach § 7 des Abgrabungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. November 
1979 (GV. NRW. S. 922) in der jeweils geltenden Fassung 
sind die Kreisordnungsbehörden.

§ 7
Bezirksregierung

Zuständig für den Vollzug der Verwaltungsakte der 
Bezirksregierung Düsseldorf nach den §§ 8 bis 10, 12, 19 
und 20 des Gentechnikgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I. 
S. 2066) in der jeweils geltenden Fassung ist die jeweils 
örtlich zuständige Bezirksregierung.

Teil 4
Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Kapitel 1
Gebühren

§ 8
Gebührenarten

Für Amtshandlungen nach dem ersten und zweiten 
Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW 
werden folgende Gebühren erhoben:

1.  Mahngebühr,

2.  Pfändungsgebühr,

3.  Versteigerungs- oder Verwertungsgebühr,

4.  Wegnahmegebühr,

5.  Schreibgebühr,

6.  Verwaltungsgebühr,

7.   Gebühr für die Abnahme der eidesstattlichen Versi-
cherung.

§ 9
Mahngebühr

(1) Die Mahngebühr wird für die Mahnung nach § 19 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW erhoben.

(2) Die Mahngebühr beträgt bei Mahnbeträgen bis zu 50 
Euro einschließlich 6 Euro, von dem Mehrbetrag eins 
vom Hundert. In den Fällen, in denen neben den Mahn-
gebühren bei Eintritt der Voraussetzungen auch Säum-
niszuschläge gemäß § 240 Abgabenordnung, § 12 Kom-
munalabgabengesetz in Verbindung mit § 240 
Abgabenordnung oder § 18 Gebührengesetz NRW zu er-
heben sind, beträgt die Mahngebühr jedoch höchstens 52 

Euro. Die Mahngebühr wird auch bei wiederholter Mah-
nung für die gleiche Forderung nur einmal erhoben.

(3) Die Gebührenschuld entsteht, sobald das Mahn-
schreiben zur Post gegeben ist oder der mit seiner Über-
bringung Beauftragte Schritte zur Ausführung des Auf-
trages unternommen hat. 

(4) Für die öffentliche Mahnung wird keine Gebühr 
erhoben.

§ 10
Gemeinsame Vorschriften

für die Pfändungsgebühr und die
Versteigerungs- oder Verwertungsgebühr

(1) Im Vollstreckungsverfahren werden Gebühren erho-
ben:

1.   für die Pfändung von Sachen, von Forderungen oder 
anderen Vermögensrechten (Pfändungsgebühr – § 11),

2.   für die Versteigerung oder die sonstige Verwertung, 
insbesondere den Verkauf von Gegenständen aus 
freier Hand (Versteigerungs- oder Verwertungsge-
bühr – § 12).

(2) Gebührenpfl ichtig ist jede Vollstreckungsmaßnahme, 
auch wenn verschiedene Vollstreckungsmaßnahmen zur 
Beitreibung derselben Forderung nebeneinander oder 
nacheinander ergriffen werden. Dagegen entsteht die 
Gebührenschuld nur einmal, wenn dieselbe Maßnahme 
der Vollstreckung mehrerer Forderungen dient. Sie rich-
tet sich dann nach der Summe der Forderungen.

§ 11
Pfändungsgebühr

(1) Die Pfändungsgebühr beträgt von dem Betrag (§ 17) 
bis zu 50 Euro einschließlich 20 Euro, von dem Mehrbe-
trag eins vom Hundert. Benötigt die Pfändung länger als 
3 Stunden, so erhöht sich die Gebühr für jede weitere 
angefangene Stunde um 15 Euro. Erfolgt im Rahmen der 
Pfändung eines zugelassenen Kraftfahrzeuges der Ein-
satz einer Wegfahrsperre, so können weitere 10 Euro 
berechnet werden.

(2) Die Gebührenschuld entsteht,

1.   sobald der Auftrag zur Pfändung von Sachen oder 
zur Inbesitznahme von Wertpapieren (§ 42 Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz NRW) dem Vollziehungs-
beamten zugeht,

2.   bei der Pfändung von Forderungen und anderen Ver-
mögensrechten, sobald die Vollstreckungsbehörde die 
Pfändungsverfügung zum Zwecke der Zustellung zur 
Post gegeben oder der mit der Zustellung Beauftragte 
Schritte zur Ausführung des Auftrages unternommen 
hat.

(3) Die Pfändungsgebühr wird im Falle des Absatzes 2 
Nummer 1 nicht erhoben, wenn die Vollstreckungsbe-
hörde den Auftrag zurücknimmt, bevor sich der Vollzie-
hungsbeamte zum Zwecke der Pfändung an Ort und 
Stelle begeben hat.

(4) Wird die Pfändung von Sachen vom Schuldner nach 
§ 6 a Absatz 1 Buchstabe c und d Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz NRW abgewendet, so ist

1.   die volle Pfändungsgebühr zu entrichten, wenn an 
den Gläubiger, die Vollstreckungsbehörde oder den 
Vollziehungsbeamten erst gezahlt wird, nachdem die-
ser sich bereits zur Vornahme der Pfändung an Ort 
und Stelle begeben hat,

2.   die halbe Pfändungsgebühr zu entrichten, wenn an 
den Vollziehungsbeamten gezahlt wird, bevor er sich 
an Ort und Stelle begeben hat, oder wenn die Pfän-
dung, nachdem der Vollziehungsbeamte an Ort und 
Stelle erschienen ist, dadurch abgewendet wird, dass 
ihm eine Fristbewilligung oder die Bezahlung der 
Schuld an den Gläubiger oder die Vollstreckungsbe-
hörde nachgewiesen wird.

(5) Bei der Pfändung von Sachen wird die Pfändungsge-
bühr auch für Anschlusspfändungen sowie für Pfän-
dungsversuche erhoben, die deshalb erfolglos bleiben, 
weil der Vollziehungsbeamte keine zur Pfändung geeig-
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neten Sachen vorfi ndet oder weil sich von der Verwer-
tung der zu pfändenden Gegenstände ein Überschuss 
über die Kosten der Zwangsvollstreckung nicht erwarten 
lässt.

§ 12

Versteigerungs- oder Verwertungsgebühr

(1) Die Gebühr beträgt von dem Betrag (§ 17 Absatz 2) 
bis zu 50 Euro einschließlich 20 Euro, von dem Mehrbe-
trag zwei vom Hundert. Benötigt die Versteigerung vor 
Ort oder die Verwertung länger als drei Stunden, so 
erhöht sich die Gebühr für jede weitere angefangene 
Stunde um 15 Euro.

(2) Die Gebührenschuld entsteht, sobald der Auftrag zur 
Versteigerung dem Vollziehungsbeamten oder dem sons-
tigen Beauftragten zugeht.

(3) Weist der Schuldner vor Beginn der Versteigerung 
nach, dass die Schuld gezahlt oder gestundet ist, oder 
zahlt er vor Beginn der Versteigerung die volle Schuld 
einschließlich Kosten und Säumniszuschlag, so wird die 
Gebühr nur in halber Höhe nach dem vermutlichen Ver-
steigerungserlös erhoben.

(4) Die Versteigerungsgebühr wird nicht erhoben, wenn 
die Vollstreckungsbehörde den Auftrag zur Versteige-
rung zurücknimmt, bevor der Beauftragte Schritte zur 
Ausführung des Auftrages unternommen hat.

(5) Die Bestimmungen der Absätze 2 bis 4 gelten ent-
sprechend im Falle des Verkaufs aus freier Hand oder 
der anderweitigen Verwertung der Pfandsache (§ 37 Ver-
waltungsvollstreckungsgesetz NRW).

§ 13

Wegnahmegebühr

(1) Die Wegnahmegebühr wird erhoben für die Weg-
nahme von Sachen im Wege unmittelbaren Zwanges 
(§ 62 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW) und für die 
Wegnahme von Urkunden durch den Vollziehungsbeam-
ten (§ 44 Absatz 2 Satz 5 Verwaltungsvollstreckungsge-
setz NRW).

(2) Die Gebühr beträgt 20 Euro. Benötigt die Versteige-
rung oder die Verwertung länger als drei Stunden, so 
erhöht sich die Gebühr für jede weitere angefangene 
Stunde um 15 Euro.

(3) Die Gebührenschuld entsteht, sobald der Beauftragte 
der Vollzugsbehörde oder der Vollstreckungsbehörde 
Schritte zur Ausführung des Auftrages unternommen 
hat.

§ 14

Schreibgebühr

(1) Schreibgebühren werden erhoben für alle auf Antrag 
erteilten Abschriften, für sonstige Vervielfältigungen von 
Schriftstücken oder für Ausdrucke elektronischer Doku-
mente.

(2) Die Gebühr beträgt für jede angefangene Seite 0,50 
Euro.

(3) Die Gebührenschuld entsteht, sobald der Antrag der 
Behörde zugegangen ist. Die Gebühr wird nicht erhoben, 
wenn der Antrag zurückgenommen wird, bevor mit der 
Anfertigung der Vervielfältigung begonnen wird.

§ 15

Verwaltungsgebühr

(1) Verwaltungsgebühren werden erhoben für die nach-
folgend aufgeführten Amtshandlungen der Vollzugsbe-
hörden im Zusammenhang mit dem Verwaltungszwang. 
Im Falle einer Pauschale wird auf die in § 77 Absatz 2 
Satz 6 bis 10 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW 
festgelegten Vomhundertsätze verwiesen.

lfd. 
Nr.

Gegenstand Gebühr in 
Euro

1 Beseitigung einer Gefahr für ein 
oberirdisches Gewässer oder für 
das Grundwasser einschließlich 
Durchführung einer Gefahren-
umfangsermittlung, soweit diese 
nicht einer ersten Gefahrener-
forschung dient

Pauschale,
mindestens 25

2 Maßnahme nach § 19 i Wasser-
haushaltsgesetz

Pauschale,
mindestens 25

3 Beseitigung einer unerlaubten 
Abfallablagerung

Pauschale,
mindestens 25

4 Beseitigung eines baurechts-
widrigen Zustandes

Pauschale,
mindestens 25

5 Absperren einer nicht oder 
unvollständig gesicherten Bau-
stelle

25 bis 100

6 Wiederaufstellen eines umge-
stürzten Bauzaunes

25 bis 250

7 Abschleppen eines zugelassenen 
Kraftfahrzeuges

25 bis 150

8 Abschleppen und Entsorgen 
eines nicht zugelassenen Kraft-
fahrzeuges

25 bis 500

9 Beseitigung eines Baumes, der 
vom Umsturz bedroht oder 
umgestürzt ist

Pauschale,
mindestens 25

10 Wegnahme und anderweitige 
Unterbringung eines Tieres nach 
dem Tierschutzgesetz und nach 
den artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen

25 bis 300

11 Veranlassung der Bestattung 
durch die Ordnungsbehörde

25 bis 300

12 Beseitigung eines unerlaubt 
angebrachten Plakates oder Ent-
fernung von Farbaufträgen an 
einem öffentlichen Gebäude

25 bis 500

13 Sicherstellung einer Sache 25 bis 250

14 Verwahrung einer sichergestell-
ten Sache

25 bis 150

15 Entsetzung aus dem Besitz einer 
unbeweglichen Sache, eines 
Raumes oder eines Schiffes 
(Zwangsräumung, siehe § 62 a 
Verwaltungsvollstreckungsge-
setz NRW)

75 bis 300

(2) Die Gebührenschuld entsteht, sobald die Anwendung 
des Verwaltungszwangs (§§ 65, 55 Absatz 2 Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz NRW), die Sicherstellung oder 
die Verwahrung begonnen hat.

(3) Von der Gebührenerhebung kann abgesehen werden, 
wenn der Vollzug eingestellt wird.

§ 16
Gebühr für die Abnahme

der eidesstattlichen Versicherung

(1) Die Gebühr wird erhoben für die Abnahme der eides-
stattlichen Versicherung durch die Vollstreckungsbe-
hörde nach § 5 a und nach § 44 Absatz 2 Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz NRW.

(2) Die Gebühr beträgt 30 Euro.

(3) Die Gebühr entsteht mit dem Zugang der Ladung zur 
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung. Wird zu einem 
späteren Zeitpunkt von der Abnahme der eidesstattli-
chen Versicherung abgesehen, so kann die Gebühr ver-
mindert oder von ihrer Erhebung ganz abgesehen wer-
den.
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§ 17
Gebührenberechnung

(1) Bei Feststellung des Betrages, von dem die Gebühren 
berechnet werden, sind Säumniszuschläge, Zinsen und 
Kosten nicht zu berücksichtigen, wenn sie nicht selb-
ständig, sondern als Nebenschulden zusammen mit einer 
Hauptschuld geltend gemacht werden. Werden mehrere 
Forderungen in einem Mahnschreiben angemahnt, kann 
die Mahngebühr nach der Summe der angemahnten 
Beträge errechnet werden.

(2) Bei Ausführung einer Versteigerung oder bei einem 
Verkauf aus freier Hand wird die Gebühr von dem Erlös 
berechnet, soweit er nicht die Summe der beizutreiben-
den Beträge übersteigt.

(3) Zur Berechnung der Gebühren werden die Beträge, 
derentwegen gemahnt oder vollstreckt wird, auf volle 
Euro abgerundet. Das Gleiche gilt für die Gebühren 
selbst.

§ 18
Mehrheit von Schuldnern

(1) Wird gegen mehrere Schuldner wegen verschiedener 
Forderungen gleichzeitig vollstreckt, so werden die Voll-
streckungsgebühren von jedem Vollstreckungsschuldner 
besonders erhoben.

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn gegen mehrere Schuldner 
aus einer Forderung vollstreckt wird, für die sie als 
Gesamtschuldner haften. Sind die Gesamtschuldner 
jedoch Eheleute oder Lebenspartner im Sinne des Geset-
zes über die Eingetragene Lebenspartnerschaft 
(Lebenspartnerschaftsgesetz), so werden die Gebühren 
nur einmal erhoben; für die Gebühren haften die Ehe-
leute oder Lebenspartner als Gesamtschuldner.

(3) Die Gebühr wird nur einmal erhoben, wenn gegen 
mehrere Schuldner, die miteinander in einem Gesamt-
handverhältnis stehen, in das Gesamthandvermögen 
vollstreckt wird.

Kapitel 2
Auslagen

§ 19
Auslagen im Mahnverfahren

Im Mahnverfahren werden Auslagen, insbesondere Ent-
gelte für Postdienste, nicht erhoben. 

§ 20
Auslagen der Vollstreckungs- 

und Vollzugsbehörden

(1) Reisekosten der Vollziehungsbeamten und der Voll-
zugsbeamten werden mit Ausnahme eines Wegegeldes 
nicht erstattet.

(2) Die übrigen Auslagen sind der Vollstreckungsbehörde 
vom Vollstreckungsschuldner, der Vollzugsbehörde vom 
Pfl ichtigen zu erstatten. Zu den Auslagen gehören insbe-
sondere:

1.   Entgelte für Post- und Telekommunikationsleistun-
gen,

2.   Kosten, die durch öffentliche Bekanntmachungen 
entstehen,

3.   Beträge, die den vom Vollziehungsbeamten zum Öff-
nen von Türen oder Behältnissen zugezogenen Perso-
nen zu zahlen sind, ferner die Ausgaben für Beförde-
rung, Verwahrung und Beaufsichtigung gepfändeter 
Sachen, für die Aberntung gepfändeter Früchte und 
die Erhaltung gepfändeter Tiere,

4.   die an Treuhändler, Zeugen, Sachverständige und 
Hilfspersonen des Vollziehungsbeamten zu zahlenden 
Beträge,

5.   anlässlich der Pfandverwertung zu entrichtende 
Steuern,

6.   Gerichtskosten, insbesondere soweit sie bei der 
Abnahme der eidesstattlichen Versicherung oder bei 
der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Ver-

mögen entstehen, und in den Fällen des § 39 Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz NRW etwaige Gebühren 
und Auslagen des Gerichtsvollziehers,

7.   Beträge, die bei der Ersatzvornahme oder bei der 
Anwendung unmittelbaren Zwanges an Beauftragte 
und an Hilfspersonen zu zahlen sind, sowie Kosten, 
die der Vollzugsbehörde (§ 56 Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz NRW) durch die Ersatzvornahme ent-
standen sind, sowie auch Zinsansprüche gemäß § 59 
Absatz 3 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW,

8.   sonstige durch Ausführung des unmittelbaren Zwan-
ges, durch Anwendung der Ersatzzwangshaft, durch 
Sicherstellung oder Verwahrung entstandenen Kos-
ten,

9.   Kosten, die von Dritten für die Erteilung von Aus-
künften in Rechnung gestellt werden.

(3) Werden bei mehreren Schuldnern gepfändete Sachen 
gemeinsam versteigert oder aus freier Hand veräußert, so 
sind die Auslagen der gemeinsamen Verwertung auf die 
beteiligten Schuldner, unbeschadet der Erhebung der 
Versteigerungsgebühren von jedem einzelnen Schuldner 
gemäß § 18 Absatz 1, angemessen zu verteilen.

(4) Die Pfl icht zum Ersatz von Auslagen, die der Behörde 
im Rahmen der Ersatzvornahme oder der Sicherstellung 
entstanden sind, wird mit ihrer Entstehung fällig. Die 
Herausgabe einer sichergestellten Sache an den Berech-
tigten ist von der Zahlung einer Sicherheitsleistung bis 
zur voraussichtlichen Höhe der noch festzusetzenden 
Kosten abhängig.

(5) Auslagen sind auch dann zu erstatten, wenn in dem 
Verfahren keine Gebührenschuld entsteht oder eine 
zunächst entstandene Gebührenschuld ganz oder teil-
weise wieder fortgefallen ist; § 24 bleibt unberührt.

§ 21
Wegegeld

(1) Für jede Dienstreise und jeden Dienstgang des Voll-
ziehungsbeamten und des Vollzugsbeamten wird ein 
Wegegeld erhoben. Für die Berechnung des Wegegeldes 
ist die Entfernung zwischen der Dienststelle und dem Ort, 
an dem die Vollstreckungshandlung vorgenommen wird, 
maßgeblich. Das Wegegeld beträgt bei Entfernungen 

1.  bis zu 10 Kilometer 2,50 EUR,

2.  mehr als 10 Kilometer bis 20 Kilometer 5,00 EUR,

3.  mehr als 20 Kilometer bis 30 Kilometer  7,50 EUR,

4.  von mehr als 30 Kilometer  10,00 EUR.

(2) Wegegeld wird nur für die im räumlichen Zuständig-
keitsbereich der Vollstreckungsbehörde zur Durchfüh-
rung des Auftrages zurückgelegte Wegstrecke erhoben.

(3) Für die Berechnung des Wegegeldes ist es ohne Be-
lang, wie der Vollziehungsbeamte oder der Vollzugsbe-
amte die für die Erledigung des Auftrages erforderliche 
Wegstrecke zurücklegt. Werden auf einer Dienstreise 
oder einem Dienstgang mehrere Vollstreckungsaufträge 
durchgeführt, wird das Wegegeld für jeden Auftrag ge-
sondert gemäß Absatz 1 Satz 2 berechnet.

(4) Wegegeld kann für jeden Vollstreckungsauftrag nur 
einmal erhoben werden. Werden mehrere Wege zurück-
gelegt, ist der Weg mit der weitesten Entfernung maßge-
bend. Ist die Erfolglosigkeit einer Vollstreckungshand-
lung auf das Verschulden des Vollstreckungsschuldners 
zurückzuführen oder werden Teilbeträge einbezogen, so 
kann ein gesondertes Wegegeld erhoben werden.

(5) Das Wegegeld wird auch dann erhoben, wenn der 
Vollstreckungsauftrag nach Antritt des Weges seine 
Erledigung gefunden hat.

Kapitel 3
Gemeinsame Vorschriften

§ 22
Inanspruchnahme

von Gerichtsvollziehern

Für Zwangsvollstreckungen, die durch Gerichtsvollzie-
her oder durch Vollziehungsbeamte der Justiz ausgeführt 
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werden (§ 11 Absatz 3 Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
NRW), gelten die Bestimmungen der §§ 8 bis 24 nicht.

§ 23
Kostenhaftung

(1) Die Kosten der Zwangsvollstreckung werden von der 
Vollstreckungsbehörde aus den beigetriebenen und den 
eingezahlten Geldern entnommen.

(2) Reicht der Erlös einer Zwangsvollstreckung oder die 
Zahlung des Schuldners zur Deckung der beizutreiben-
den Forderung und der Kosten nicht aus, so sind, soweit 
für die Reihenfolge der Anrechnung nicht anderweitige 
Bestimmungen maßgebend sind, zunächst die in Ansatz 
gebrachten Gebühren, sodann die übrigen Kosten der 
Zwangsvollstreckung zu decken.

(3) Dient die Vollstreckung der Beitreibung eines 
Zwangsgeldes, an dessen Stelle im Nichtbeitreibungs-
falle Ersatzzwangshaft treten kann (§ 61 Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz NRW), so sind nicht ausreichende 
Beträge zunächst auf das Zwangsgeld zu verrechnen.

(4) Im Falle der Amtshilfe gehen Kostenansprüche der 
ersuchten Behörde den Kostenansprüchen der ersuchen-
den Behörde vor. Etwaige Gebührenausfälle sind der 
ersuchten Vollstreckungsbehörde neben den Auslagen 
nur dann vom Gläubiger zu erstatten, wenn dieser nicht 
selbst Vollstreckungsbehörde ist (§ 20 Absatz 2 Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz NRW).

§ 24
Abweichende Kostenberechnung

(1) Kosten, die durch unrichtige Behandlung der Sache 
entstanden sind, werden nicht erhoben.

(2) Die Vollstreckungs- oder Vollzugsbehörde kann auch 
in anderen Fällen von der Berechnung und Beitreibung 
der Gebühren und Auslagen ganz oder teilweise absehen, 
wenn es sich um geringfügige Beträge handelt oder nach 
Begleichung der Hauptschuld die Beitreibung der Kos-
ten für den Schuldner eine unbillige Härte bedeuten oder 
neue, nicht vertretbare Kosten verursachen würde.

(3) Die Vollstreckungsbehörde kann die in den §§ 11 und 
13 vorgesehenen Gebühren bis auf das Doppelte des 
Betrages erhöhen, wenn aus Gründen, die der Schuldner 
zu vertreten hat, die Vollstreckung den Einsatz mehrerer 
Vollziehungsbeamten erfordert oder besondere Aufwen-
dungen notwendig macht oder zur Nachtzeit oder an 
Sonn- und Feiertagen durchgeführt werden muss und 
dadurch erhöhte Kosten entstehen, die die normale 
Gebühr übersteigen, jedoch nicht als Auslagen im Sinne 
des § 20 behandelt werden können.

Teil 5
Schlussvorschriften

§ 25
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2014 außer Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung treten die 

1.   Vollstreckungsbehördenbestimmungs- und Kosten-
beitragsverordnung vom 2. November 2007 (GV. 
NRW. S. 442),

2.   Verordnung über die Bestimmung von Vollstre-
ckungsbehörden für die Beitreibung rückständiger 
Rundfunkgebühren vom 1. Dezember 1992 (GV. 
NRW. S. 518),

3.   Zweite Verordnung über die Bestimmung besonderer 
Vollzugsbehörden vom 11. März 1997 (GV. NRW. 
S. 51),

4.   Verordnung über die Beitreibung privatrechtlicher 
Geldforderungen im Verwaltungsvollstreckungsver-
fahren vom 10. März 2003 (GV. NRW. S. 170, ber. 
307),

5.   Landesvollstreckungsbehördenverordnung vom 12. 
Juli 2007 (GV. NRW. S. 304),

6.   Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsge-
setz vom 12. August 1997 (GV. NRW. S. 258)

außer Kraft.

Die Verordnung wird erlassen

1.  von der Landesregierung 

  aufgrund von Artikel 4 § 2 Nummer 4 des Fünften 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den „West-
deutschen Rundfunk Köln“ und des Rundfunkgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (5. Rundfun-
känderungsgesetz) vom 22. September 1992 (GV. 
NRW. S. 346), geändert durch § 3 der 2. FrequenzVO 
vom 22. Juni 1993 (GV. NRW. S. 318),

  hinsichtlich § 4 Nummer 25 Buchstabe a und § 5 
Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 dieser Verordnung,

2.  vom Innenministerium und Finanzministerium 

 a)   aufgrund von § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 
2003 (GV. NRW. S. 156, ber. 2005 S. 818), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2009 (GV. NRW. S. 765)

   im Einvernehmen mit dem für Forschung und 
Wissenschaft, für Verkehr sowie für Wirtschaft 
und Energie zuständigen Ministerium

  hinsichtlich § 3 dieser Verordnung,

 b)   aufgrund von § 77 Absatz 2 Satz 1 Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz NRW

  hinsichtlich §§ 8 bis 24 dieser Verordnung,

3.  vom Innenministerium 

 a)   aufgrund von § 1 Absatz 2 Satz 1 und § 2 Absatz 2 
Satz 2 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW 

  im Einvernehmen mit dem Finanzministerium

   hinsichtlich § 1, § 2 Absatz 3 und § 5 Absatz 1 
Satz 1, Absatz 4 dieser Verordnung,

 b)   aufgrund von § 28 Absatz 2 Satz 2 des Aggerver-
bandsgesetzes vom 15. Dezember 1992 (GV. NRW. 
1993 S. 20), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S. 716),

   § 27 Absatz 2 Satz 2 des Emschergenossenschafts-
gesetzes vom 7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 144), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 716),

   § 40 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über den Erft-
verband in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Januar 1986 (GV. NRW. S. 54), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2007 (GV. NRW. S. 716),

   § 28 Absatz 2 Satz 2 des Lippeverbandsgesetzes 
vom 7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 162), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. 
Dezember 2007 (GV. NRW. S. 716),

   § 28 Absatz 2 Satz 2 des Niersverbandsgesetzes 
vom 15. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993 S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 716),

   § 28 Absatz 2 Satz 2 des Ruhrverbandsgesetzes 
vom 7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 178), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 11. 
Dezember 2007 (GV. NRW. S. 716),

   § 28 Absatz 2 Satz 2 des Wupperverbandsgesetzes 
vom 15. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993 S. 40), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 716),

   § 28 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über die Links-
niederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft 
vom 7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 210), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. 
Dezember 2007 (GV. NRW. S. 716),
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   § 28 Absatz 2 Satz 2 des Eifel-Rur-Verbandsgeset-
zes vom 7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 106), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 716) und

   § 20 Absatz 3 Satz 2 des Gemeinschaftswaldgeset-
zes vom 8. April 1975 (GV. NRW. S. 304), zuletzt 
geändert durch Artikel 53 des Gesetzes vom 11. 
Dezember 2007 (GV. NRW. S. 662)

  hinsichtlich § 5 Absatz 2 dieser Verordnung,

 c)   im Übrigen aufgrund von §§ 2 Absatz 2 Satz 2 und 
4, 56 Absatz 2 Satz 2 Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz NRW.

Düsseldorf, den 8. Dezember 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister
für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

zugleich für
den Finanzminister

Christa  T h o b e n

Für den
Innenminister
der Minister

für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Für den
Minister

für Bauen und Verkehr
der Minister

für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien

Andreas  K r a u t s c h e i d

– GV. NRW. 2009 S. 787

2060
210
7134

Berichtigung des Zweiten Gesetzes 
zur Änderung der gesetzlichen Befristungen 

im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums 
vom 8. Dezember 2009 

(GV. NRW. S. 765)

1.   Das fehlende Ausfertigungsdatum „8. Dezember 
2009“ dieses Gesetzes ist nachzutragen.

2.   In Artikel 9 Nummer 1 Buchstabe h ist das Wort 
„die“ durch das Wort „Die“ zu ersetzen.

3.   In Artikel 11 wird nach der Angabe „(GV. NRW. 
S. 332, ber. S. 386),“ das Wort „zuletzt“ eingefügt.

4.   In Artikel 21 Nummer 7 wird das Wort „Worte“ 
durch das Wort „Angaben“ ersetzt.

– GV. NRW. 2009 S. 793

77
95

Berichtigung des Gesetzes zur Änderung
des Gesetzes zur Umsetzung der 

Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. November 2000 

über Hafenauffangeinrichtungen für Schiffs-
abfälle und Ladungsrückstände  für das 

Land Nordrhein-Westfalen – Landes-Hafen-
entsorgungsgesetz – und des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen – Landeswasser-

gesetz (LWG) vom 8. Dezember 2009 
(GV. NRW. S. 764)

1.   Diesem Gesetz mit der Gliederungsnummer 95 wird 
noch die Gliederungsnummer 77 vorangestellt; dies 
gilt auch für das Titelblatt.

2.   Artikel I erhält die Gliederungsnummer 95 und Arti-
kel II die Gliederungsnummer 77.

3.   In Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe ist im Wort „Über-
einkommens“ der Trennstrich zu entfernen.

4.   Auf dem Titelblatt ist die Angabe „00.12.2009“ durch 
die Angabe „8.12.2009“ zu ersetzen.

– GV. NRW. 2009 S. 793

2120
215
2128

Berichtigung des Gesetzes zur
Änderung gesundheitsrechtlicher Vorschriften 

vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 750)

Die Unterschriftenleiste dieses Gesetzes wird durch die 
nachstehend aufgeführte Unterschriftenleiste ersetzt:

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

zugleich für
den Innenminister

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l er - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

i. V. Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister
für Generationen, Familie,

Frauen und Integration

Armin  L a s c h e t

– GV. NRW. 2009 S. 793
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2251

Berichtigung des Dreizehnten Gesetzes
zur Änderung des Gesetzes über den

„Westdeutschen Rundfunk Köln“ und des
Landesmediengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) 
– 13. Rundfunkänderungsgesetz – 

vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 728)

Die Unterschriftenleiste dieses Gesetzes wird durch die 
nachstehend aufgeführte Unterschriftenleiste ersetzt.

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Für den
Innenminister
der Minister

für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m er

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister
für Generationen, Familie,

Frauen und Integration

Armin  L a s c h e t

– GV. NRW. 2009 S. 794


